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373. Kundmachung: Wiederverlautbarung des Ärztegesetzes

3 7 3 . Kundmachung des Bundeskanzlers und
des Bundesministers für Gesundheit und
Umweltschutz vom 14. September 1984, mit

der das Ärztegesetz wiederverlautbart wird

ABSCHNITT A

Artikel I

Auf Grund des Art. 49 a B-VG wird in der
Anlage 1 das Ärztegesetz, BGBl. Nr. 92/1949, wie-
derverlautbart.

Artikel II

Bei der Wiederverlautbarung werden die Ände-
rungen und Ergänzungen berücksichtigt, die sich
aus folgenden Rechtsvorschriften ergeben:

1. Ärztegesetznovelle, BGBl. Nr. 129/1951;
2. Ärztegesetznovelle 1952, BGBl. Nr. 119;
3. 2. Ärztegesetznovelle 1952, BGBl. Nr. 169;
4. Ärztegesetznovelle 1954, BGBl. Nr. 17/1955;
5. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, BGBl.

Nr. 189/1955, § 543 Abs. 2 Z 4;
6. Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom

4. Jänner 1963, BGBl. Nr. 3, über die teilweise
Aufhebung des § 5 Abs. 2 des Ärztegesetzes
durch den Verfassungsgerichtshof;

7. Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom
18. April 1963, BGBl. Nr. 100, über die Auf-
hebung einiger Bestimmungen des Arztegeset-
zes durch den Verfassungsgerichtshof;

8. Ärztegesetznovelle 1964, BGBl. Nr. 50;
9. Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom

19. August 1968, BGBl. Nr. 330, über die Auf-
hebung einiger Bestimmungen im Ärztegesetz
durch den Verfassungsgerichtshof;

10. Ärztegesetznovelle 1969, BGBl. Nr. 229;
11. Kundmachung des Bundeskanzlers vom

4. Feber 1971, BGBl. Nr. 61, über die Aufhe-
bung einiger Worte im § 38 des Ärztegesetzes
durch den Verfassungsgerichtshof;

12. Ärztegesetznovelle 1974, BGBl. Nr. 460;
13. Ärztegesetznovelle 1975, BGBl. Nr. 425;
14. Bundesgesetz vom 2. Feber 1983,. BGBl.

Nr. 140, mit dem das Ärztegesetz geändert
wird;

15. Bundesgesetz vom 14. Dezember 1983, BGBl.
Nr. 660, mit dem das Ärztegesetz geändert
wird.

Artikel III

Folgende Bestimmungen sind aufgehoben und
werden daher als nicht mehr geltend festgestellt:

1. § 2 a durch die Ärztegesetznovelle 1975;
2. § 2 k Abs. 4 durch das Bundesgesetz BGBl.

Nr. 660/1983 Art. I Z 14;
3. § 57 Abs. 3 durch das ASVG, § 543 Abs. 2

Z 4.

Artikel IV

Die §§ 60 und 61 Abs. 1 und 2 sind gegenstands-
los geworden und werden als nicht mehr geltend
festgestellt.

Artikel V

Die §§ 59 und 59 a werden als Übergangsbestim-
mungen in der Anlage 2 gesondert kundgemacht.
Im Hinblick darauf sowie unter Berücksichtigung
des Art. IV des Abschnittes A dieser Kundmachung
wird die Überschrift des IV. Hauptstücks von
„Schluß- und Übergangsbestimmungen" auf
„Schlußbestimmungen" geändert.

Artikel VI

Unter Berücksichtigung anderer als der bisher
genannten Rechtsvorschriften werden im wieder-
verlautbarten Text folgende Änderungen vorge-
nommen:

1. In den §§ 2 d Abs. 1, 2 und 5, 2 h, 2 i Abs. 11,
3 Abs. 2 lit. b, 3 a Abs. 1, 14 Abs. 1, 52 Abs. 2, 55
Abs. 4, 55 b Abs. 2, 55 e Abs. 5, 55 g Abs. 3, 55 h,
55 i Abs. 4 und 5, 55 k Abs. 2 und 56 Abs. 1, 3, 6
und 8 werden auf Grund des § 3 Abs. 1 Z 2 lit. a
und d des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 25/1972,
über die Errichtung eines Bundesministeriums für
Gesundheit und Umweltschutz die Wendungen
„Bundesministerium für soziale Verwaltung" und
„Bundesminister für soziale Verwaltung" durch
„Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz" ersetzt und grammatisch dem jeweiligen
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Satz angepaßt. In den §§ 2 d Abs. 1 und 2, 21
Abs. 3, 49 Abs. 2 lit. l, 54 Abs. 1 sowie 55 i Abs. 3
wird die Wendung „Bundesministerium für soziale
Verwaltung" durch „Bundesministerium für
Gesundheit und Umweltschutz" ersetzt.

2. Im § 3 Abs. 5 wird auf Grund des § 4 Z 2 lit. a
des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 205/1970, über die
Errichtung eines Bundesministeriums für Wissen-
schaft und Forschung und über die Neuordnung
des Wirkungsbereiches einiger Bundesministerien
die Wendung „des Bundesministeriums für Unter-
richt" durch „des Bundesministers für Wissenschaft
und Forschung" ersetzt. Im § 3 a Abs. 4 wird die
Wendung „das Bundesministerium für Unterricht"
durch „der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung" ersetzt.

3. Im § 18 wird auf Grund des Art. X Z 5 des
Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 136/1983, über die
Sachwalterschaft für behinderte Personen der
Begriff „Entmündigung" durch „Bestellung eines
Sachwalters nach § 273 ABGB" ersetzt. Im § 18
Abs. 3 wird vor die Worte „die Staatsanwaltschaft"
die Wendung „das nach § 109 der Jurisdiktions-
norm, RGBl. Nr. 111/1895, zuständige Bezirksge-
richt wegen allfälliger Einleitung eines Verfahrens
über die. Bestellung eines Sachwalters nach § 273
ABGB bzw." eingefügt. Die jeweiligen Sätze wer-
den, soweit erforderlich, sprachlich angepaßt.

4. In den §§ 58 Abs. 1 und 63 Abs. 2 werden die
Zitate „Art.12, Abs. (1), Z 2, des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes" und „Art. 12 Abs. 1 Z. 2 B-VG" in
Anpassung an Art. 12 B-VG in der Fassung des
Bundesverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 444/1974,
durch „Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG" ersetzt, wobei der
jeweilige Satz, soweit erforderlich, grammatisch
angepaßt wird.

Artikel VII

(1) Im wiederverlautbarten Text werden fol-
gende Unstimmigkeiten in Zitaten richtiggestellt:

1. Im § 1 a Abs. 2 wird das Zitat „§ 1 Abs. 2 bis
4" durch „§ 1 Abs. 2 und 3" ersetzt.

2. Im § 26 Abs. 2 wird das Zitat „(§ 2 Abs. 5)"
durch „(§ 1 a Abs. 3)" ersetzt. .

3. Im § 27 Abs. 1 lit. d wird das Zitat „(§ 43)"
durch „(§ 46)" ersetzt.

4. Im § 27 Abs. 1 lit. e wird das Zitat „(§ 45
Abs. 4)" durch „(§ 46 Abs. 4)" ersetzt.

5. Im § 55 i Abs. 3 wird das Zitat „(§ 56 Abs. 4
lit. c)" durch „(§ 56 Abs. 6 lit. c)" ersetzt.

(2) Im wiederverlautbarten Text werden fol-
gende überholte terminologische Wendungen, ver-
altete Schreibweisen und sonstige Unstimmigkeiten
richtiggestellt:

1. In den §§ 2 Abs. 5, 39 Abs. 2, 43 b Abs. 2 und
5, 43 g Abs. 1, 43 i, 43 l Abs. 2, 44 Abs. 4 und 44 a
Abs. 2 wird das Wort „in" durch „im" ersetzt.

2. In den §§ 2 b Abs. 3 und 2 c Abs. 1 wird die
Wendung „nichts anderes" durch „nicht anderes"
ersetzt.

3. Im § 2 d Abs. 5 wird das Wort „des" durch
„der" ersetzt.

4. Im § 2 i Abs. 4 wird die Wendung „Findet die
Österreichische Ärztekammer, daß der Bewerber
die Erfordernisse nicht erfüllt, hat sie" durch
„Erfüllt der Bewerber die Erfordernisse nicht, so
hat die Österreichische Ärztekammer".

5. Im § 2 i Abs. 8 lit. c wird statt des Beistriches
ein Strichpunkt gesetzt.

6. Im § 6 wird die Wendung „erste Hilfe" durch
„Erste Hilfe" ersetzt.

7. Im §12 Abs. 1 lit. b wird die Wendung
„kenntlich machen" durch „kenntlich zu machen"
ersetzt.

8. Im § 14 Abs. 1 wird die Wendung „Richtlinien
für die Vergütung ärztlicher Leistungen im Verord-
nungswege erlassen." durch „durch Verordnung
Richtlinien für die Vergütung ärztlicher Leistungen
erlassen." ersetzt.

9. In den §§ 15 Abs. 3, 18 Abs. 5 und 39 b wird
vor den Zitaten das Wort „den" eingefügt.

10. In den §§ 21 Abs. 2 lit. h und 49 Abs. 2 lit. j
wird das Zitat „(§ 59 Abs. 3)" durch „(Übergangs-
recht zum Ärztegesetz 1984, Art. III Abs. 3)"
ersetzt.

11. Im § 22 Abs. 2 wird die Wendung „Gesetz-
und Verordnungsentwürfe" durch „Gesetzes- und
Verordnungsentwürfe" ersetzt.

12. Im § 23 Abs. 4 wird nach dem Zitat ein Bei-
strich eingefügt.

13. Im §25 Abs. 4 wird die Wendung „dieser
Vorschriften" durch „dieses Bundesgesetzes"
ersetzt.

14. In den §§ 27 Abs. 1 lit. a, 51 Z 1, 3 und 4, 53
lit. a und 55 a Abs. 5 lit. a wird „Der" bzw. „Die"
durch „der" bzw. „die" ersetzt.

15. In den §§ 34 Abs. 6 und 35 Abs. 5 wird das
Wort „zweier" durch „zwei" ersetzt.

16. Im § 40 Abs. 3 wird das Wort „welcher"
durch „der" ersetzt.

17. In den §§41 Abs. 3, 55 l Abs. 5 und 55 n
Abs. 4 wird das Wort „einlegen" durch „erheben"
ersetzt.

18. Im § 43 b Abs. 2 entfällt das Wort „unter".

19. Im § 43 e Abs. 3 lit. a wird die Wendung „aus
einem gesetzlich anerkannten Lehrverhältnis bezie-
hen — sofern" durch „aus einem gesetzlich aner-
kannten Lehrverhältnis — beziehen, sofern"
ersetzt.

20. Im § 46 Abs. 7 wird die Wendung „vor dem
Verwaltungsausschuß und Beschwerdeausschuß"
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durch „vor dem Verwaltungsausschuß und dem
Beschwerdeausschuß" ersetzt.

21. Im § 47 Abs. 1 wird das Wort „satzungsmä-
ßig" durch „satzungsgemäß" ersetzt.

22. Im §49 Abs. 2 lit. 1 wird vor das Wort
„Erstattung" das Wort „die" eingefügt.

23. Im § 54 Abs. 2 wird die Wendung „ist Zwei-
drittelmehrheit . . . erforderlich" durch „ist die
Zweidrittelmehrheit. . . erforderlich" ersetzt.

24. Im § 55 e Abs. 1 wird die Wendung „soweit
im folgenden nichts anderes bestimmt wird" durch
„soweit im folgenden nicht anderes bestimmt ist"
ersetzt.

25. Im § 55 k Abs. 2 wird die Wendung „vor dem
Disziplinarrat und Disziplinarsenat" durch „vor
dem Disziplinarrat und dem Disziplinarsenat"
ersetzt.

26. Im § 55 1 Abs. 5 wird das Wort „abweisliche"
durch „abweisende" ersetzt.

27. Im § 57 wird nach der Paragraphenbezeich-
nung „(Grundsatzbestimmung)" eingefügt. Die
Wendung „Entgelt zu reichen" wird durch „Ent-
gelt zu entrichten" ersetzt.

28. Im § 62 Abs. 1, 2 und 3 wird die Wendung
„macht sich, . . . einer Verwaltungsübertretung
schuldig" durch „begeht, . . . eine Verwaltungs-
übertretung" ersetzt.

(3) In den §§ 37, 49 Abs. 2 lit. a und 55 a Abs. 1
werden Beistrichfehler korrigiert.

(4) Die überholten Wendungen „die Bestim-
mung des", „die Vorschriften des", „fin-
den . . . Anwendung" u. dgl. werden durch einfa-
chere Wendungen ersetzt.

(5) Die überholte Schreibweise von Hauptwör-
tern wie „im Auslande", „im Gebiete", „vom Vor-
stande'' u. dgl. wird der heute üblichen Schreib-
weise durch Entfall des Dativ-„e" angepaßt.

(6) Die Schreibweise von Überschriften, Zitaten,
Abkürzungen, Zahlen u. dgl. wird vereinheitlicht
und der heutigen Schreibweise angepaßt.

(7) In den §§ 18 Abs. 2, 52 Abs. 8, 54 Abs. 1 und
55 a Abs. 5 werden sonstige sprachliche Unstim-
migkeiten richtiggestellt.

Artikel VIII

Im wiederverlautbarten Text werden folgende
bisherige Paragraphen- und sonstige Gliederungs-
bezeichnungen geändert und Verweisungen darauf
innerhalb des Textes richtiggestellt:
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Artikel IX
Das Ärztegesetz wird mit dem Titel „Bundesge-

setz über die Ausübung des ärztlichen Berufes und
die Standesvertretung der Ärzte (Ärztegesetz 1984
— ÄrzteG)" wiederverlautbart.

ABSCHNITT B

Artikel I

Auf Grund des Art. 49 a B-VG werden in der
Anlage 2 Übergangsbestimmungen zum Ärztege-
setz wiederverlautbart.

Artikel II

Folgende Übergangsbestimmungen werden wie-
derverlautbart:

1. § 59 des Ärztegesetzes als Art. III der
Anlage 2;

2. § 59 a des Ärztegesetzes als Art. I der
Anlage 2;

3. Art. II Z 2 der Ärztegesetznovelle 1964 als
Art. II der Anlage 2;

4. Art. II Z 1 der Ärztegesetznovelle 1969 als
Art: IV der Anlage 2.

Artikel III

Folgende gegenstandslos gewordene Übergangs-
bestimmungen werden als nicht mehr geltend fest-
gestellt:

1. Art. II Z 1, 3 und 4 und Art. III der Ärztege-
setznovelle 1964;

2. Art. II Z 2 und Art. III der Ärztegesetznovelle
1969.

Artikel IV

Im wiederverlautbarten Text der Anlage 2 wer-
den folgende Änderungen vorgenommen:

1. Im Art. I Abs. 1 wird die Wendung „Das Bun-
desministerium für soziale Verwaltung" durch
„Der Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz" ersetzt.

2. Im Art. I Abs. 4 wird die Wendung „nach dem
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes" durch „nach
dem 2. September 1952" ersetzt. Nach dem Wort
„gleichgültig" wird ein Beistrich eingefügt.

3. Im Art. II wird die Wendung „Im Zeitpunkte
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes" durch
„Am 1. März 1964" ersetzt.

4. Im Art. III Abs. 1 wird die Wendung „bei Gel-
tungsbeginn dieses Bundesgesetzes" durch „am
1. Mai 1949" ersetzt; die Wendung „nach Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes" wird durch „nach
diesem Tag" ersetzt. Das Wort „behufs" wird
durch „zur" ersetzt.
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5. Im Art. III Abs. 2 und 3 werden die Worte
„dieses Bundesgesetz" und „dieses Bundesgeset-
zes" durch „das ÄrzteG" ersetzt.

6. Im Art. IV werden die Worte „dieses Bundes-
gesetzes" durch „des ÄrzteG" ersetzt.

7. Die Wendungen „die Vorschriften des",
„Bestimmungen des" u. dgl. werden durch einfa-
chere Wendungen ersetzt.

8. Bezugnahmen auf Paragraphen- und sonstige
Gliederungsbezeichnungen des Ärztegesetzes wer-
den entsprechend dem Art. VIII des Abschnittes A
dieser Kundmachung richtiggestellt.

Sinowatz Steyrer

Anlage 1

Bundesgesetz über die Ausübung des ärztli-
chen Berufes und die Standesvertretung der

Ärzte (Ärztegesetz 1984 — ÄrzteG)

I. HAUPTSTÜCK

Ärzteordnung

D e r B e r u f d e s A r z t e s

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 1)

§ 1. (1) Der Arzt ist zur Ausübung der Medizin
berufen.

(2) Die Ausübung des ärztlichen Berufes umfaßt
jede auf medizinisch-wissenschaftlichen Erkennt-
nissen begründete Tätigkeit, die unmittelbar am
Menschen oder mittelbar für den Menschen ausge-
führt wird, insbesondere

1. die Untersuchung auf das Vorliegen oder
Nichtvorliegen von körperlichen Krankhei-
ten, Geistes- und Gemütskrankheiten, von
Gebrechen oder Mißbildungen und Anoma-
lien, die krankhafter Natur sind;

2. die Beurteilung von in Z 1 angeführten
Zuständen bei Verwendung medizinisch-dia-
gnostischer Hilfsmittel;

3. die Behandlung solcher Zustände (Z 1);
4. die Vornahme operativer Eingriffe einschließ-

lich der Entnahme oder Infusion von Blut;
5. die Vorbeugung von Erkrankungen;
6. die Geburtshilfe;
7. die Verordnung von Heilmitteln, von Heilbe-

helfen und medizinisch-diagnostischen Hilfs-
mitteln;

8. die Vornahme von Leichenöffnungen.

(3) Jeder zur selbständigen Ausübung des Beru-
fes berechtigte Arzt ist befugt, ärztliche Zeugnisse
auszustellen und ärztliche Gutachten zu erstatten.

(BGBl. Nr. 460/1974, Art. I Z 1)

§ 2. (1) Die selbständige Ausübung des ärztlichen
Berufes ist ausschließlich den praktischen Ärzten
und den Fachärzten vorbehalten.

(2) Die selbständige Ausübung des ärztlichen
Berufes besteht in der eigenverantwortlichen Aus-
führung der im § 1 Abs. 2 und 3 umschriebenen
Tätigkeiten, gleichgültig, ob solche Tätigkeiten
freiberuflich oder im Rahmen eines Dienstverhält-
nisses ausgeübt werden.

(3) Die in Ausbildung zum praktischen Arzt oder
zum Facharzt befindlichen Ärzte (Turnusärzte)
sind lediglich zur unselbständigen Ausübung der im
§ 1 Abs. 2 und 3 umschriebenen Tätigkeiten in
Krankenanstalten (§ 6) oder im Rahmen von Lehr-
praxen (§ 7) unter Anleitung und Aufsicht der aus-
bildenden Ärzte berechtigt. (BGBl. Nr. 660/1983,.
Art. I Z l)

(4) Anderen Personen als den in den Abs. 1 und
3 genannten Ärzten ist jede Ausübung des ärztli-
chen Berufes verboten. (BGBl. Nr. 460/1974, Art. I
Z 2)

(5) Wird in diesem Bundesgesetz die Bezeich-
nung „Arzt" allgemein und nicht in den besonde-
ren Bezeichnungen „Turnusarzt", „praktischer
Arzt" oder „Facharzt" verwendet, so sind solche
Bestimmungen auf alle Ärzte anzuwenden.

(6) Durch dieses Bundesgesetz werden die
gesetzlichen Vorschriften über die Berechtigung
zur Ausübung des Hebammenberufes, des Denti-
stenberufes, des Krankenpflegefachdienstes, der
medizinisch-technischen Dienste sowie der Sani-
tätshilfsdienste, ferner die den gewerberechtlichen
Vorschriften unterliegenden Tätigkeiten nicht
berührt.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 2)

E r f o r d e r n i s s e z u r B e r u f s a u s ü b u n g

§ 3. (1) Zur selbständigen Ausübung des ärztli-
chen Berufes als praktischer Arzt oder als Facharzt
bedarf es des Nachweises der Erfüllung der nach-
folgend angeführten allgemeinen Erfordernisse
sowie der für den praktischen Arzt oder für den
Facharzt vorgeschriebenen Ausbildungserforder-
nisse, sowie schließlich der Eintragung in die Liste
der Ärzte (Ärzteliste) (§ 11).

(2) Allgemeine Erfordernisse im Sinne des Abs. 1
sind:

1. die österreichische Staatsbürgerschaft;
2. die Eigenberechtigung;
3. das an einer Universität in der Republik

Österreich oder vor dem 30. Oktober 1918 im
Gebiet der im Reichsrate vertretenen König-
reiche und Länder erworbene Doktorat der
gesamten Heilkunde oder ein gleichartiges,
im Ausland erworbenes und in Österreich
nostrifiziertes Doktorat.

(3) Ausbildungserfordernis für den praktischen
Arzt im Sinne des Abs. 1 ist die mindestens dreijäh-
rige praktische, mit Erfolg zurückgelegte Ausbil-
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dung in der in diesem Bundesgesetz umschriebenen
Art (§§ 4 und 8). (BGBl. Nr. 660/1983, Art. I Z 2)

(4) Ausbildungserfordernis für den Facharzt im
Sinne des Abs. 1 ist die praktische, im betreffenden
Sonderfach und in den hiefür einschlägigen Neben-
fächern, mit Erfolg zurückgelegte Ausbildung in
der in diesem Bundesgesetz vorgeschriebenen Art
und Dauer (§§ 5 und 8).

(5) Zur unselbständigen Ausübung des ärztlichen
Berufes als Turnusarzt (§ 2 Abs. 3) bedarf es des
Nachweises der Erfüllung der im Abs. 2 angeführ-
ten allgemeinen Erfordernisse sowie der Eintra-
gung in die Ärzteliste (§ 11).

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 3)

V o r s c h r i f t e n f ü r d i e p r a k t i s c h e
A u s b i l d u n g

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 5)

A u s b i l d u n g z u m p r a k t i s c h e n A r z t

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 5)

§ 4. (1) Personen, die die im § 3 Abs. 2 angeführ-
ten allgemeinen Erfordernisse erfüllen und beab-
sichtigen, sich einer selbständigen ärztlichen Betäti-
gung als praktischer Arzt zuzuwenden, haben sich
einer mindestens dreijährigen praktischen Ausbil-
dung (Turnus) zu unterziehen und den Erfolg die-
ser Ausbildung nachzuweisen (§ 8).

(2) Der Turnus hat jedenfalls eine Ausbildung
auf den Gebieten Innere Medizin, Chirurgie,
Unfallchirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe,
Kinderheilkunde, Hals-, Nasen- und Ohrenkrank-
heiten sowie. Haut- und Geschlechtskrankheiten zu
umfassen.

(3) Der Turnus ist, soweit Abs. 4 nicht anderes
bestimmt, in Krankenanstalten zu absolvieren, die
als Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum
praktischen Arzt anerkannt sind (§6).

(4) Soweit es mit der Erreichung des Ausbil-
dungszweckes auf den einzelnen Gebieten verein-
bar ist, kann ein Teil der praktischen Ausbildung
(Turnus), insgesamt bis zur Höchstdauer eines Jah-
res, bei freiberuflich tätigen Fachärzten oder prak-
tischen Ärzten im Rahmen anerkannter Lehrpraxen
(§ 7) absolviert werden.

(5) Personen, die nicht die österreichische Staats-
bürgerschaft besitzen, aber die im § 3 Abs. 2 Z 2
und 3 angeführten allgemeinen Erfordernisse erfül-
len, sind nach Maßgabe zwischenstaatlicher Über-
einkommen berechtigt, sich der Ausbildung zum
praktischen Arzt zu unterziehen.

(BGBl. Nr. 660/1983, Art. I Z 3)

A u s b i l d u n g zum F a c h a r z t

§ 5. (1) Personen, die die im § 3 Abs. 2 angeführ-
ten Erfordernisse erfüllen und beabsichtigen, sich

einem Teilgebiet der Heilkunde als Sonderfach zur
selbständigen Betätigung als Facharzt zuzuwenden,
haben sich einer mindestens sechsjährigen prakti-
schen Ausbildung in dem betreffenden klinischen
oder nichtklinischen Sonderfach sowie in den hie-
für einschlägigen klinischen und nichtklinischen
Nebenfächern zu unterziehen. Die Ausbildung ist,
soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, in Kranken-
anstalten oder Instituten, die als Ausbildungsstätten
für das betreffende Sonderfach anerkannt sind
(§ 6), zu absolvieren. Das gleiche gilt, ausgenom-
men die vorgesehene Mindestzeit, für eine ergän-
zende spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet im
Rahmen eines Sonderfaches. (BGBl. Nr. 660/1983,
Art. I Z 4)

(2) Soweit es mit der Erreichung des Ausbil-
dungszweckes vereinbar ist, kann ein Teil der Fach-
arztausbildung, insgesamt bis zur Höchstdauer
eines Jahres, bei freiberuflich tätigen Fachärzten im
Rahmen anerkannter Lehrpraxen (§ 7) absolviert
werden. (BGBl. Nr. 660/1983, Art. I Z 4)

(3) Die Verordnung des Bundesministeriums für
Unterricht im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium für soziale Verwaltung, BGBl.
Nr. 381/1925, betreffend die Ausbildung zum
Zahnarzt, idF BGBl. Nr. 51/1930, wird hiedurch
nicht berührt. Das Zeugnis über die nach dieser
Verordnung mit Erfolg abgelegte zahnärztliche
Fachprüfung gilt als Erfolgsnachweis im Sinne des
§ 8. (BGBl. Nr. 660/1983, Art. I Z 5)

(4) Personen, die nicht die österreichische Staats-
bürgerschaft besitzen, aber die im § 3 Abs. 2 Z 2
und 3 angeführten allgemeinen Erfordernisse erfül-
len, sind nach Maßgabe zwischenstaatlicher Über-
einkommen berechtigt, sich der Ausbildung zum
Facharzt zu unterziehen. (BGBl. Nr. 425/1975,
Art. I Z 3; BGBl. Nr. 660/1983, Art. I Z 5)

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 5)

A u s b i l d u n g s s t ä t t e n

§ 6. (1) Ausbildungsstätten im Sinne der §§ 4
Abs. 3 und 5 Abs. 1 sind die Universitätskliniken
und die Abteilungen von Krankenanstalten, die
vom Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz nach Anhörung der Österreichischen Ärzte-
kammer als Ausbildungsstätten für die Ausbildung
zum praktischen Arzt beziehungsweise zum Fach-
arzt eines bestimmten klinischen Sonderfaches
anerkannt worden sind. Solche Krankenanstalten
sind in das beim Bundesministerium für Gesundheit
und Umweltschutz geführte Verzeichnis der aner-
kannten Ausbildungsstätten Österreichs aufzuneh-
men. (BGBl. Nr. 660/1983, Art. I Z 6)

(2) Ausbildungsstätten im Sinne des §5 Abs. 1,
soweit es sich um die Ausbildung in einem nichtkli-
nischen Sonderfach handelt, sind die medizinischen
Universitätsinstitute und die Untersuchungsanstal-
ten der bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung, fer-
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ner die medizinisch-wissenschaftlichen Anstalten
und gleichartige, organisatorisch mit Krankenan-
stalten verbundene Einrichtungen, die vom Bundes-
minister für Gesundheit und Umweltschutz nach
Anhörung der Österreichischen Ärztekammer als
Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Fach-
arzt eines nichtklinischen Sonderfaches anerkannt
worden sind. Solche Anstalten und Einrichtungen
sind in das beim Bundesministerium für Gesundheit
und Umweltschutz geführte Verzeichnis der aner-
kannten Ausbildungsstätten Österreichs aufzuneh-
men. (BGBl. Nr. 660/1983, Art. I Z 7)

(3) Die Anerkennung von Krankenanstalten als
Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum prakti-
schen Arzt oder zum Facharzt eines klinischen
Sonderfaches im Sinne des Abs. 1 darf nur bei
Erfüllung der nachfolgenden Bedingungen ausge-
sprochen werden:

1. Die Krankenanstalt hat der Behandlung bett-
lägeriger Kranker zu dienen;

2. in der Krankenanstalt müssen Krankenabtei-
lungen für die Behandlung bestimmter Krank-
heiten geführt werden und mit deren Leitung
Fachärzte betraut sein, in deren Fachgebiet
die Behandlung solcher Krankheiten fällt;

3. die Krankenanstalt muß über alle zur Errei-
chung des Ausbildungszweckes erforderlichen
fachlichen Einrichtungen und Geräte sowie
über das erforderliche Lehr- und Untersu-
chungsmaterial verfügen.

(4) Medizinisch-wissenschaftliche Anstalten und
gleichartige, organisatorisch mit Krankenanstalten
verbundene Einrichtungen dürfen als Ausbildungs-
stätten für die Ausbildung zum Facharzt eines
nichtklinischen Sonderfaches im Sinne des Abs. 2
nur bei Erfüllung der nachfolgenden Bedingungen
anerkannt werden:

1. Sie müssen unmittelbar oder mittelbar der
Untersuchung, Behandlung und Heilung
Kranker oder der Vorbeugung von Krankhei-
ten dienen;

2. sie müssen von einem Facharzt geleitet sein,
in dessen Fachgebiet die in diesen Anstalten
auszuführenden ärztlichen Tätigkeiten fallen;

3. sie müssen über alle zur Erreichung des Aus-
bildungszweckes erforderlichen fachlichen
Einrichtungen und Geräte sowie über das
erforderliche Lehr- und Untersuchungsmate-
rial verfügen.

(5) Gleichzeitig mit der Anerkennung einer Aus-
bildungsstätte im Sinne der Abs. 1 und 2 ist die
Zahl der Auszubildenden, die wegen des Ausbil-
dungserfolges nicht überschritten werden darf,
unter Berücksichtigung der Bettenzahl bzw. in
Instituten unter Berücksichtigung der Zahl der
Ausbildungsplätze, des Umfanges der Ausbildungs-
einrichtungen und der Anzahl der ausbildenden
Ärzte vom Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz festzusetzen.

(6) Bei Erfüllung der in den Abs. 3 und 4 aufge-
zählten Bedingungen ist die Anerkennung als Aus-
bildungsstätte zu erteilen. Die Anerkennung einer
Krankenanstalt als Ausbildungsstätte zum prakti-
schen Arzt hinsichtlich der Gebiete Kinderheil-
kunde, Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten sowie
Haut- und Geschlechtskrankheiten kann auch bei
Fehlen entsprechender Krankenabteilungen (Abs. 3
Z 2) erteilt werden, sofern eine praktische Ausbil-
dung in diesen Fächern durch Fachärzte als Konsi-
liarärzte (§ 2 a Abs. 1 lit a des Krankenanstaltenge-
setzes, BGBl. Nr. 1/1957) sowohl im Rahmen der
Krankenanstalt als auch im Rahmen von anerkann-
ten Lehrpraxen dieser Fachärzte (§ 7) gewährleistet
ist. (BGBl. Nr. 660/1983, Art. I Z 8)

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 5)

L e h r p r a x e n
§ 7. (1) Als anerkannte Lehrpraxen im Sinne der

§§ 4 Abs. 4 und 5 Abs. 2 gelten die Ordinationen
jener praktischen Ärzte und Fachärzte, denen vom
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz
nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer
die Bewilligung zur Ausbildung von Ärzten zum
praktischen Arzt oder zum Facharzt erteilt worden
ist. Solche Ärzte sind in ein vom Bundesministe-
rium für Gesundheit und Umweltschutz geführtes
Verzeichnis der Lehrpraxisinhaber aufzunehmen.

(2) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 darf nur bei
Erfüllung der nachfolgenden Bedingungen erteilt
werden:

1. Der praktische Arzt oder Facharzt muß über
die zur Erreichung des Ausbildungszweckes
erforderliche Berufserfahrung und Patienten-
frequenz verfügen;

2. die Ordination muß die zur Erreichung des
Ausbildungszweckes erforderliche Ausstat-
tung, insbesondere in apparativer Hinsicht,
aufweisen.

(3) Im Rahmen einer Lehrpraxis darf jeweils nur
ein Arzt ausgebildet werden.

(4) Die Bewilligung ist vom Bundesminister für
Gesundheit und Umweltschutz nach Anhörung der
Österreichischen Ärztekammer zurückzunehmen,
wenn eine Bedingung nach Abs. 2 nicht mehr
erfüllt ist.

(BGBl. Nr. 660/1983, Art. I Z 9)

E r f o l g s n a c h w e i s

§ 8. (1) Der Nachweis über die mit Erfolg
zurückgelegte praktische Ausbildung zum prakti-
schen Arzt ist durch Zeugnisse für jedes Ausbil-
dungsfach zu erbringen.

(2) Der Nachweis über die mit Erfolg zurückge-
legte Facharztausbildung ist durch Zeugnisse über
die praktische Ausbildung in dem als Hauptfach
gewählten Sonderfach und in den einschlägigen
Nebenfächern in der vorgeschriebenen Art und
Dauer zu erbringen.
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(3) Die Zeugnisse sind von den ausbildenden
Ärzten der Ausbildungsstätten bzw. Lehrpraxen
auszustellen. Sie haben die Feststellung zu enthal-
ten, daß die Ausbildung in dem betreffenden Aus-
bildungsfach in der vorgeschriebenen Art und
Dauer mit oder ohne Erfolg zurückgelegt worden
ist. (BGBl. Nr. 660/1983, Art. I Z 10)

§ 9. (1) Eine postpromotionelle ärztliche Ausbil-
dung im Ausland ist unter der Voraussetzung der
Gleichartigkeit der Ausbildung auf die jeweils für
die Ausbildung zum praktischen Arzt und zum
Facharzt vorgesehene Dauer anzurechnen. (BGBl.
Nr. 660/1983, Art. I Z 11)

(2) Über die Anrechnung von im Ausland
zurückgelegten Ausbildungszeiten für die Ausbil-
dung zum praktischen Arzt sowie für die Ausbil-
dung zum Facharzt entscheidet die Österreichische
Ärztekammer.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 5)

§ 10. Der Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz hat nach Anhörung der Österreichi-
schen Ärztekammer über

1. die für die praktische Ausbildung zum prakti-
schen Arzt bzw. zum Facharzt vorzusehenden
Ausbildungserfordernisse, über Art und
Dauer der Ausbildung sowie einer speziellen
Ausbildung in den einzelnen Ausbildungsfä-
chern, bzw. im Hauptfach und in Nebenfä-
chern (§§4 und 5), (BGBl. Nr. 460/1974,
Art. I Z 4)

2. die Anerkennung von Ausbildungsstätten und
die Bewilligung zur Führung von Lehrpraxen
(§§6 und 7), (BGBl. Nr. 660/1983, Art. I
Z 12)

3. die Festsetzung von Ausbildungsstellen in den
Ausbildungsstätten (§ 6 Abs. 5), sowie über

4. den Erfolgsnachweis für die praktische Aus-
bildung zum praktischen Arzt und zum Fach-
arzt (§ 8), (BGBl. Nr. 660/1983, Art. I Z 13)

unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der
medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse Nähe-
res durch Verordnung zu bestimmen.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 5)

Ä r z t e l i s t e

§ 11. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat
die Anmeldungen für die Ausübung des ärztlichen
Berufes entgegenzunehmen und eine Liste der zur
Berufsausübung berechtigten Ärzte (Ärzteliste) zu
führen.

(2) Personen, die die gemäß § 3 dieses Bundesge-
setzes für die selbständige oder für die unselbstän-
dige Ausübung des ärztlichen Berufes vorgeschrie-
benen Erfordernisse erfüllen und den ärztlichen
Beruf als praktische Ärzte, Fachärzte oder als Tur-
nusärzte auszuüben beabsichtigen, haben sich vor
Aufnahme ihrer ärztlichen Tätigkeit bei der Öster-

reichischen Ärztekammer zu melden und die erfor-
derlichen Personal- und Ausbildungsnachweise
vorzulegen. Die ärztliche Tätigkeit darf erst nach
Erhalt der Bestätigung über die Eintragung in die
Ärzteliste (Abs. 1) aufgenommen werden.

(3) Erfüllt der Bewerber die für die Art der
Berufsausübung gemäß § 3 vorgeschriebenen Erfor-
dernisse, so hat ihn die Österreichische Ärztekam-
mer in die Ärzteliste einzutragen und ihm einen mit
seinem Lichtbild versehenen Ausweis (Ärzteaus-
weis) auszustellen.

(4) Erfüllt der Bewerber die Erfordernisse nicht,
so hat die Österreichische Ärztekammer die Eintra-
gung in die Ärzteliste mit Bescheid zu versagen.

(5) Die Österreichische Ärztekammer hat jede
Anmeldung ohne Verzug zu erledigen.

(6) Gegen den Bescheid der Österreichischen
Ärztekammer steht die Berufung an den Landes-
hauptmann offen, in dessen Bereich die Ausübung
der ärztlichen Tätigkeit beabsichtigt ist.

(7) Jede Eintragung in die Ärzteliste ist der nach
dem gewählten Berufssitz zuständigen Bezirksver-
waltungsbehörde ohne Verzug mitzuteilen. Der
Arzt hat sich bei dieser Behörde längstens binnen
einer Woche nach Eintragung in der Ärzteliste per-
sönlich zu melden.

(8) Der Österreichischen Ärztekammer sind vom
Arzt binnen einer Woche ferner folgende Meldun-
gen zu erstatten:

1. jede Verlegung des Berufssitzes;
2. jeder Wechsel des ordentlichen Wohnsitzes

oder des gewöhnlichen Aufenthaltes;
3. jede Einstellung der Berufsausübung, wenn

sie voraussichtlich drei Monate übersteigt;
schließlich

4. die Aufnahme einer ärztlichen Berufstätigkeit
außerhalb des Berufssitzes (§ 19) sowie die
Beendigung einer solchen Tätigkeit.

(9) Wird der ursprünglich bestandene Mangel
eines im § 3 Abs. 2 bis 4 angeführten Erfordernisses
nachträglich offenbar, hat die Österreichische Ärz-
tekammer die Eintragung in der Ärzteliste zu strei-
chen und mit Bescheid festzustellen, daß eine
Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes
nicht bestanden hat. Gegen den Bescheid der
Österreichischen Ärztekammer steht die Berufung
an den Landeshauptmann* offen, in dessen Bereich
die ärztliche Tätigkeit zuletzt ausgeübt worden ist.

(10) Die Österreichische Ärztekammer hat jede
Eintragung in die Ärzteliste sowie jede Änderung
und Ergänzung derselben, die sich nach den Abs. 1
bis 9 ergeben, ohne Verzug dem zuständigen Lan-
deshauptmann mitzuteilen.

(11) Näheres über die Einrichtung der Ärzteliste,
über das Verfahren zur Eintragung in die Ärzteli-
ste, über Inhalt und Form des Ärzteausweises und
über die nach diesem Bundesgesetz an die Behör-
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den und Ärztekammern ergehenden Mitteilungen
ist nach Anhörung der Österreichischen Ärztekam-
mer unter Bedachtnahme auf das an einer geordne-
ten Erfassung der Ärzte bestehende öffentliche
Interesse vom Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz durch Verordnung zu bestimmen.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 5)

V o r s c h r i f t e n f ü r d i e A u s ü b u n g d e s
ä r z t l i c h e n B e r u f e s

§ 12. Ärzte, die die Erfordernisse für die Aus-
übung des ärztlichen Berufes als praktischer Arzt
erfüllt haben (§ 3 Abs. 2 und 3 sowie § 11), sind zur
selbständigen Ausübung einer allgemeinärztlichen
Berufstätigkeit als praktischer Arzt berechtigt,
gleichgültig, ob diese Berufstätigkeit freiberuflich
oder im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausgeübt
wird.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 5)

§ 13. (1) Ärzte, die die Erfordernisse für die Aus-
übung des ärztlichen Berufes als Facharzt für ein
Sonderfach der Heilkunde erfüllt haben (§ 3 Abs. 2
und 4 sowie § 11), sind zur selbständigen Ausübung
einer ärztlichen Berufstätigkeit als Facharzt auf
diesem Teilgebiet der Heilkunde als Sonderfach
berechtigt.

(2) Fachärzte haben ihre ärztliche Berufstätigkeit
auf ihr Sonderfach zu beschränken.

(3) Die Ausübung der Facharzttätigkeit auf mehr
als einem Sonderfach bedarf der Bewilligung der
Österreichischen Ärztekammer. Eine solche Bewil-
ligung ist zu erteilen, wenn eine ausreichende fach-
ärztliche Betreuung der Bevölkerung in dem für die
Ausübung des betreffenden Sonderfaches in Aus-
sicht genommenen Ort und dessen Einzugsgebiet
nicht gewährleistet ist. Die Bewilligung ist zurück-
zunehmen, wenn der für die Erteilung maßgebend
gewesene Bedarf nicht mehr vorhanden ist. Gegen
den Bescheid der Österreichischen Ärztekammer
steht die Berufung an den Landeshauptmann offen,
in dessen Bereich die Tätigkeit ausgeübt werden
soll.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 5; BGBl.
Nr. 660/1983, Art. I Z 14)

§ 14. (1) Ärzte, die beabsichtigen, eine Tätigkeit
im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung im
Sinne der §§ 22 ff. des Arbeitnehmerschutzgesetzes,
BGBl. Nr. 234/1972, auszuüben, haben zum
Zweck der Erlangung des für diese Tätigkeit not-
wendigen Wissens auf dem Gebiet der Arbeitsmedi-
zin sowie auch von Kenntnissen über die maßgebli-
chen Arbeitnehmerschutzvorschriften (§ 22 b Abs. 2
des Arbeitnehmerschutzgesetzes) einen nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen vom Bundesmi-
nister für Gesundheit und Umweltschutz anerkann-
ten Ausbildungslehrgang an einer Akademie für
Arbeitsmedizin zu besuchen.

(2) Die Lehrgänge haben eine theoretische und
praktische Ausbildung in der Dauer von mindestens
zwölf Wochen zu umfassen. Soweit es mit der
Erreichung des Ausbildungszweckes vereinbar ist,
können die Lehrgänge auch blockweise geführt
werden. Nach Beendigung des Lehrganges ist über
den regelmäßigen Besuch eine Bestätigung auszu-
stellen.

(3) Der Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz hat unter Bedachtnahme auf die
Ziele einer hochwertigen und qualifizierten
betriebsärztlichen Betreuung der Arbeitnehmer
durch Verordnung nähere Bestimmungen über Art,
Inhalt und Form der Ausbildungslehrgänge sowie
über die auszustellenden Bestätigungen zu erlassen.

(4) Der Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz hat die Anerkennung eines Ausbil-
dungslehrganges auszusprechen, wenn dieser der
nach Abs. 3 erlassenen Verordnung entspricht.

(BGBl. Nr. 660/1983, Art. I Z 15)

§ 15. (1) Ein vor dem 1. Jänner 1984 am Öster-
reichischen Bundesinstitut für Gesundheitswesen
erfolgreich zurückgelegter vierwöchiger Lehrgang
auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin gilt als aner-
kannter Ausbildungslehrgang im Sinne des § 14.

(2) Eine außerhalb Österreichs absolvierte Aus-
bildung auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin ist vom
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
soziale Verwaltung nach Anhörung der Österrei-
chischen Ärztekammer als einer Ausbildung gemäß
§ 14 gleichwertig anzuerkennen, wenn die Ausbil-
dung die für die betriebsärztliche Betreuung der
Arbeitnehmer erforderlichen Kenntnisse vermittelt
hat. Die Anerkennung kann an Bedingungen und
Auflagen, insbesondere hinsichtlich eines Nachwei-
ses von Kenntnissen über die maßgeblichen Arbeit-
nehmerschutzvorschriften, geknüpft werden.

(BGBl. Nr. 660/1983, Art. I Z 15)

§ 16. (1) Die im Ausland erworbenen medizini-
schen Doktorate der Professoren eines medizini-
schen Faches, die aus dem Ausland berufen und an
der medizinischen Fakultät einer österreichischen
Universität zu Professoren ernannt sind, gelten als
in Österreich nostrifizierte Doktorate. Solche Per-
sonen sind vom Nachweis der Erfordernisse nach
§ 3 Abs. 2 bis 4 befreit.

(2) Ärzte, die nicht österreichische Staatsbürger
sind oder deren medizinische Doktorate nicht den
Erfordernissen des § 3 Abs. 2 Z 3 entsprechen, dür-
fen eine ärztliche Tätigkeit nur in unselbständiger
Stellung und nur zu Studienzwecken im folgenden
Umfang ausüben:

1. an Universitätskliniken oder in Universitätsin-
stituten im Rahmen der ihnen zugewiesenen
Obliegenheiten mit Bewilligung des Klinik-
bzw. Institutsvorstandes bis zur Dauer eines
Jahres;
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2. an allen übrigen Krankenanstalten bzw. medi-
zinisch-wissenschaftlichen Anstalten, die Aus-
bildungsstätten im Sinne des § 6 sind, im Rah-
men der ihnen zugewiesenen Obliegenheiten
mit Bewilligung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz jeweils bis zur
Dauer eines Jahres.

(3) Den im Abs. 2 angeführten Ärzten sind auch
Ausländer mit abgeschlossener medizinischer
Hochschulbildung gleichgestellt, die ihre Studien in
Ländern zurückgelegt haben, in denen der Erwerb
des akademischen Grades eines „Doctor medicinae
universae" zur Erlangung der Berechtigung zur
Ausübung des ärztlichen Berufes nicht erforderlich
ist. In solchen Fällen ist jedoch von den in Betracht
kommenden Personen der Nachweis zu erbringen,
daß sie die fachlichen Erfordernisse zur Ausübung
des ärztlichen Berufes in jenem Land besitzen, in
dem sie die Berechtigung erworben haben.

(4) Eine Bewilligung gemäß Abs. 2 Z 1 oder 2
darf nur versagt werden, wenn durch die Tätigkeit
ausländischer Ärzte in Universitätskliniken bzw.
Universitätsinstituten und sonstigen Krankenanstal-
ten bzw. in medizinisch-wissenschaftlichen Anstal-
ten die postpromotionelle Ausbildung österreichi-
scher Ärzte gefährdet wird. Vor Erteilung einer
Bewilligung gemäß Abs. 2 ist die Ärztekammer zu
hören. Jede gemäß Abs. 2 erteilte Bewilligung ist
dem Landeshauptmann und der Ärztekammer in
Abschrift zur Kenntnis zu bringen.

(5) Die Verlängerung einer gemäß Abs. 2 Z 1
erteilten Bewilligung bedarf der Zustimmung des
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung;
sie ist nach Anhören der Ärztekammer jeweils bis
zur Dauer eines weiteren Jahres auszusprechen.
Die Zustimmung darf nur bei Vorliegen von im
Abs. 4 angeführten Gründen versagt werden. Ärzte,
denen eine Bewilligung gemäß Abs. 2 Z 1 oder 2
erteilt worden ist, sind nicht berechtigt, den ärztli-
chen Beruf außerhalb der ihnen in den im Abs. 2
Z 1 und 2 genannten Krankenanstalten zugewiese-
nen Obliegenheiten auszuüben.

(6) Die Bestimmungen des § 11 über die Eintra-
gung in die Liste der zur Berufsausübung berech-
tigten Ärzte sind auf die im Abs. 2 genannten Ärzte
sinngemäß anzuwenden.

(7) Praktische Ärzte oder Fachärzte, deren
Berufssitz im Ausland gelegen ist, dürfen, ungeach-
tet des Mangels der im § 3 angegebenen Erforder-
nisse, den ärztlichen Beruf im Inland ausüben:

1. auf fallweise Berufung zu ärztlichen Konsilien
oder zu einer mit einer solchen im Zusam-
menhang stehenden Behandlung einzelner
Krankheitsfälle, jedoch nur in Zusammenar-
beit mit einem im Inland zur selbständigen
Berufsausübung berechtigten Arzt;

2. im Grenzgebiet nach Maßgabe zwischenstaat-
licher Übereinkommen.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 6)

§ 17. (1) Der Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz hat Ärzten, deren Doktorate der
gesamten Heilkunde im Ausland erworben wurden,
bei Nachweis des aufrechten Bestandes derselben
unter der Voraussetzung der Gleichartigkeit der
Ausbildung sowie bei Ausländern auch unter der
Voraussetzung der Gegenseitigkeit gegen jederzei-
tigen Widerruf die Bewilligung zur freiberuflichen
Ausübung des ärztlichen Berufes als praktischer
Arzt oder als Facharzt zu erteilen. An Ausländer
darf eine solche Bewilligung jedoch nur dann erteilt
werden, wenn eine ausreichende allgemeinärztliche
bzw. fachärztliche Betreuung der Bevölkerung in
dem für den Berufssitz in Aussicht genommenen
Ort oder dessen Einzugsgebiet nicht gewährleistet
ist.

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 ist zu versagen,
wenn die Ausbildung des Bewerbers den für die
Ausübung des ärztlichen Berufes in Österreich
erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten nicht
entspricht.

(3) Die Voraussetzung der Gegenseitigkeit gilt
nicht für Personen, die unter die Konvention über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl.
Nr. 55/1955, fallen, sofern diese Personen gemäß
Art. 7 der genannten Konvention nachweisen, daß
sie sich drei Jahre im Gebiet der Republik Öster-
reich aufgehalten haben.

(4) Vor Erteilung der Bewilligung gemäß Abs. 1
sind der Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung sowie die Österreichische Ärztekammer zu
hören.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 7)

B e r u f s b e z e i c h n u n g

§ 18. (1) Ärztliche Berufsbezeichnungen dürfen
— unbeschadet der besonderen Vorschriften über
die Führung solcher Berufsbezeichnungen als
Amtstitel — nur nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen geführt werden.

(2) Die Berufsbezeichnungen „Turnusarzt",
„praktischer Arzt", „Facharzt" sowie sonstige
Berufsbezeichnungen dürfen nur nach Erfüllung
der in den §§ 4 bis einschließlich 11 genannten Vor-
aussetzungen geführt werden. (BGBl. Nr. 50/1964,
Art. I Z 8)

(3) Jede Bezeichnung oder Titelführung im all-
gemeinen Verkehr, die geeignet ist, die Berechti-
gung zur Ausübung des ärztlichen Berufes oder
einzelner Zweige dieses Berufes vorzutäuschen, ist
verboten.

(4) Der Bezeichnung der ärztlichen Berufstätig-
keit dürfen neben den amtlich verliehenen Titeln

237



2126 160. Stück — Ausgegeben am 25. September 1984 — Nr. 373

nur solche, auf die gegenwärtige Verwendung oder
auf eine spezielle Ausbildung im Rahmen eines
Sonderfaches hinweisende Zusätze beigefügt wer-
den, die der Wahrheit entsprechen. Die Führung
ausländischer Titel und Würden, die zur Verwechs-
lung mit inländischen Amts- und Berufstiteln geeig-
net sind, ist nur mit Bewilligung des zuständigen
Bundesministers gestattet. (BGBl. Nr. 460/1974,
Art. I Z 5)

(5) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für im Ausland
zur Ausübung des ärztlichen Berufes Berechtigte,
die sich nur vorübergehend und nicht zum Zweck
der Ausübung des ärztlichen Berufes im Inland auf-
halten.

(6) Die Berufsbezeichnung „Primararzt" oder
„Primarius" dürfen nur Fachärzte unter der Vor-
aussetzung führen, daß sie in Krankenanstalten
dauernd mit der ärztlichen Leitung einer Kranken-
abteilung, die einen systemisierten Bettenstand von
mindestens 20 Betten der allgemeinen Pflegegebüh-
renklasse aufweist, betraut sind und ihnen minde-
stens ein Arzt unterstellt ist. Zur Führung der
genannten Berufsbezeichnung sind auch die mit der
dauernden Leitung eines im Rahmen einer Kran-
kenanstalt geführten Instituts oder eines selbständi-
gen Ambulatoriums betrauten Fachärzte berechtigt,
denen mindestens ein Arzt unterstellt ist. (BGBl.
Nr. 50/1964, Art. I Z 9)

B e r u f s s i t z

§ 19. (1) Jeder Arzt hat nach Maßgabe dieses
Bundesgesetzes das Recht, seinen Beruf im ganzen
Bundesgebiet auszuüben.

(2) Der praktische Arzt oder Facharzt, der sei-
nen Beruf als freien Beruf auszuüben beabsichtigt,
hat anläßlich der Anmeldung bei der Österreichi-
schen Ärztekammer (§ 11) frei seinen Berufssitz zu
bestimmen. Berufssitz ist der Ort, an dem sich die
Ordinationsstätte befindet, in der und von der aus
der praktische Arzt bzw. der Facharzt seine freibe-
rufliche Tätigkeit ausübt.

(3) Der praktische Arzt bzw. der Facharzt darf
grundsätzlich nur einen Berufssitz haben. Die frei-
berufliche Ausübung des ärztlichen Berufes ohne
bestimmten Berufssitz (Wanderpraxis) ist verboten.

(4) Ein praktischer Arzt oder ein Facharzt, der
seine freiberufliche Tätigkeit regelmäßig wieder-
kehrend an bestimmten Wochentagen oder für eine
kalendermäßig bestimmte Zeitdauer auch an einem
zweiten Berufssitz auszuüben beabsichtigt, bedarf
hiezu einer Bewilligung der Österreichischen Ärz-
tekammer. Eine solche Bewilligung ist zu erteilen,
wenn eine ausreichende allgemeinärztliche oder
fachärztliche Betreuung der Bevölkerung in dem
für den zweiten Berufssitz in Aussicht genomme-
nen Ort und dessen Einzugsgebiet nicht gewährlei-
stet ist. Die Bewilligung ist zurückzunehmen, wenn

der für ihre Erteilung maßgebend gewesene Bedarf
nicht mehr besteht. Gegen den Bescheid der Öster-
reichischen Ärztekammer steht die Berufung an
den Landeshauptmann offen, in dessen Bereich die
Tätigkeit ausgeübt werden soll bzw. ausgeübt wor-
den ist. Die Tätigkeit in einer Einrichtung zur
Beratung der Schwangeren und Mütter von Säug-
lingen und Kleinkindern (Mutterberatungsstelle)
im Sinne des § 1 des Jugendwohlfahrtsgesetzes,
BGBl. Nr. 99/1954, sowie in einer nach dem Fami-
lienberatungsförderungsgesetz, BGBl. Nr. 80/1974,
geförderten Beratungsstelle bedarf keiner Bewilli-
gung. (BGBl. Nr. 460/1974, Art. I Z 6)

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 10)

§ 20. Der zur selbständigen Ausübung des Beru-
fes berechtigte Arzt (§ 12 bzw. § 13), der seinen
Beruf ausschließlich in einem Anstellungsverhältnis
auszuüben beabsichtigt, hat anläßlich der Anmel-
dung bei der Österreichischen Ärztekammer (§ 11)
seinen Dienstort bekanntzugeben.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z ll)

D r i n g e n d n o t w e n d i g e ä r z t l i c h e
H i l f e

§ 21. Der Arzt darf die Erste Hilfe im Falle dro-
hender Lebensgefahr nicht verweigern.

B e h a n d l u n g d e r K r a n k e n u n d
B e t r e u u n g d e r G e s u n d e n

§ 22. (1) Der Arzt ist verpflichtet, jeden von ihm
in ärztliche Beratung oder Behandlung übernom-
menen Gesunden und Kranken ohne Unterschied
der Person gewissenhaft zu betreuen. Er hat hiebei
nach Maßgabe der ärztlichen Wissenschaft und
Erfahrung sowie unter Einhaltung der bestehenden
Vorschriften das Wohl der Kranken und den
Schutz der Gesunden zu wahren.

(2) Der Arzt hat seinen Beruf persönlich und
unmittelbar, allenfalls in Zusammenarbeit mit ande-
ren Ärzten, auszuüben. Zur Mithilfe kann er sich
jedoch Hilfspersonen bedienen, wenn diese nach
seinen genauen Anordnungen und unter seiner
ständigen Aufsicht handeln.

(3) Der Arzt darf im Einzelfall eine zur berufs-
mäßigen Ausübung des Krankenpflegefachdienstes
berechtigte Person sowie eine Hebamme zur Vor-
name subkutaner oder intramuskulärer Injektionen
und zur Blutabnahme aus der Vene, eine zur
berufsmäßigen Ausübung des medizinisch-techni-
schen Laboratoriumsdienstes, des radiologisch-
technischen Dienstes oder des medizinisch-techni-
schen Fachdienstes berechtigte Person zur Blutab-
nahme aus der Vene nach seiner Anordnung
ermächtigen. Der Arzt hat sich zu vergewissern,
daß die betreffende Person die erforderlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt. (BGBl.
Nr. 425/1975, Art. I Z 4)
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O r d i n a t i o n s - u n d A p p a r a t e g e m e i n -
s c h a f t e n

§ 23. (1) Die Zusammenarbeit von freiberuflich
tätigen Ärzten im Sinne des § 22 Abs. 2 kann bei
Wahrung der Eigenverantwortlichkeit eines jeden
Arztes auch in der gemeinsamen Nutzung von
Ordinationsräumen (Ordinationsgemeinschaft)
oder von medizinischen Geräten (Apparategemein-
schaft) bestehen. Eine solche Zusammenarbeit darf
jedoch nach außen hin nicht als Gesellschaft in
Erscheinung treten.

(2) Ordinationsgemeinschaften oder Apparatege-
meinschaften dürfen nur zwischen den im Abs. 1
genannten Ärzten begründet werden. Die Tätigkeit
der Gemeinschaft muß ausschließlich als freiberuf-
liche Tätigkeit im Sinne des § 22 Abs. 2 anzusehen
sein, und es muß jeder einzelne Arzt im Rahmen
der Gemeinschaft freiberuflich im Sinne des § 22
Abs. 2 tätig werden.

(BGBl. Nr. 460/1974, Art. I Z 6 a)

§ 24. (1) Beabsichtigt ein Arzt von einer Kran-
kenbehandlung zurückzutreten, so hat er seinen
Rücktritt dem Kranken oder den für dessen Pflege
verantwortlichen Personen, erforderlichenfalls
auch der Aufenthaltsgemeinde des Kranken, wegen
Vorsorge für anderweitigen ärztlichen Beistand,
rechtzeitig anzuzeigen.

(2) Der Arzt darf jeden Kranken behandeln, der
ihn in seiner Sprechstunde aufsucht.

(3) Der Arzt darf die Behandlung eines Kranken,
der in seiner Wohnung bereits von einem anderen
Arzt behandelt worden ist, nur dann übernehmen,
wenn der Kranke oder — im Falle seiner Hand-
lungsunfähigkeit — seine Angehörigen erklären,
daß sie auf die Behandlung durch den bisher zuge-
zogenen Arzt verzichten.

(4) Werden in dringenden Fällen gleichzeitig
mehrere Ärzte gerufen, so übernimmt, wenn der
Kranke selbst keine Entscheidung trifft und kein
Einvernehmen erzielt wird, der Arzt die Behand-
lung, der als erster von den herbeigerufenen Ärzten
eingetroffen ist.

(5) In den Fällen der Abs. 3 und 4 kann der Arzt
grundsätzlich eine Vergütung auch dann beanspru-
chen, wenn keine Behandlung stattgefunden hat,
obwohl der Arzt hiezu bereit war.

§25. (1) Dem Arzt ist im Zusammenhang mit
der Ausübung seines ärztlichen Berufes jede Art der
Werbung, insbesondere auch für diagnostische
oder therapeutische Methoden sowie für die
Anwendung von Arzneimitteln oder Heilbehelfen,
verboten. (BGBl. Nr. 460/1974, Art. I Z 7)

(2) Unter dieses Verbot fallen:
1. die Ankündigung unentgeltlicher oder briefli-

cher Behandlung (Fernbehandlung);

2. die Veröffentlichung von Heilberichten in
Wort, Schrift oder Bild, ausgenommen solche
in fachwissenschaftlichen Schriften.

(3) Dem Arzt ist verboten, für die Zuweisung
von Kranken an ihn oder durch ihn eine Vergü-
tung, gleich welcher Art, zu versprechen, sich oder
einem anderen zusichern zu lassen, zu geben oder
zu nehmen. Rechtsgeschäfte, die dieses Verbot ver-
letzen, sind nichtig; Leistungen, die entgegen die-
sem Verbot erbracht worden sind, können zurück-
gefordert werden.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 12)

B e r u f s g e h e i m n i s

§ 26. (1) Der Arzt ist zur Wahrung der ihm in
Ausübung seines Berufes anvertrauten oder
bekanntgewordenen Geheimnisse verpflichtet.

(2) Die im Abs. 1 vorgesehene Verpflichtung
besteht nicht, wenn

1. die durch die Offenbarung des Geheimnisses
bedrohte Person den Arzt von der Geheim-
haltung entbunden hat,

2. die Offenbarung des Geheimnisses nach Art
und Inhalt durch Interessen der öffentlichen
Gesundheitspflege oder der Rechtspflege
gerechtfertigt ist,

3. nach gesetzlichen Vorschriften eine Meldung
des Arztes über den Gesundheitszustand
bestimmter Personen vorgeschrieben ist,

4. Mitteilungen oder Befunde des Arztes über
Krankheiten und Gebrechen des Versicherten
an Träger der Sozialversicherung erforderlich
sind.

(3) Außer im Falle einer behördlichen Anfrage
nach Abs. 2 Z 2 kann der Arzt eine Erklärung dar-
über, ob ein Interesse der öffentlichen Gesundheits-
pflege an der Offenbarung des Geheimnisses vor-
liegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde verlan-
gen.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 13)

A n z e i g e p f l i c h t

§ 27. Jeder Arzt ist verpflichtet, wenn er in Aus-
übung seines Berufes Anzeichen dafür feststellt,
daß durch eine gerichtlich strafbare Handlung der
Tod oder die schwere Körperverletzung (§ 84
Abs. 1 Strafgesetzbuch — StGB, BGBl. Nr. 60/
1974) eines Menschen herbeigeführt worden ist,
oder daß durch das Quälen oder Vernachlässigen
eines Unmündigen, Jugendlichen oder Wehrlosen
(§ 92 StGB) dieser am Körper verletzt oder an der
Gesundheit geschädigt worden ist (§ 83 Abs. 1
StGB), unverzüglich der Sicherheitsbehörde die
Anzeige darüber zu erstatten.

(BGBl. Nr. 425/1975, Art. I Z 5)
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Ä r z t l i c h e Z e u g n i s s e

§ 28. Ein Arzt darf ärztliche Zeugnisse nur nach
gewissenhafter ärztlicher Untersuchung und nach
genauer Erhebung der im Zeugnis zu bestätigenden
Tatsachen nach seinem besten Wissen und Gewis-
sen ausstellen.

O r d i n a t i o n s s t ä t t e n

§ 29. (1) Der Arzt ist verpflichtet, seine Ordina-
tionsstätte

1. in einem solchen Zustand zu halten, daß sie
den hygienischen Anforderungen entspricht;

2. durch eine entsprechende äußere Bezeich-
nung kenntlich zu machen.

(2) Der Amtsarzt der Bezirksverwaltungsbe-
hörde hat die Ordinationsstätte zu überprüfen,
wenn Umstände vorliegen, die die Annahme recht-
fertigen, daß sie den im Abs. 1 Z 1 angeführten
Voraussetzungen nicht entspricht. Der Überprü-
fung ist ein Vertreter der Ärztekammer beizuzie-
hen. Entspricht die Ordinationsstätte nicht den
hygienischen Anforderungen, ist dem Arzt die
Behebung der Mängel innerhalb einer angemesse-
nen Frist aufzutragen.

(3) Kommt bei der Überprüfung zutage, daß
Mißstände vorliegen, die für das Leben und die
Gesundheit von Patienten eine Gefahr mit sich
bringen können, ist die Sperre der Ordinations-
stätte bis zur Behebung dieser Mißstände von der
Bezirksverwaltungsbehörde zu verfügen.

(4) Die Art und Form, wie die Ordinationsstätte
bezeichnet wird, darf allgemeinen Interessen des
Berufsstandes der Ärzte, insbesondere das Ansehen
der Ärzteschaft, nicht beeinträchtigen. Die Öster-
reichische Ärztekammer hat unter Bedachtnahme
auf die allgemeinen Interessen des Berufsstandes
der Ärzte, insbesondere das Ansehen der Ärzte-
schaft, nähere Vorschriften über die Art und Form
der äußeren Bezeichnung der ärztlichen Ordina-
tionsstätten zu erlassen. Solche Vorschriften sind in
der Österreichischen Ärztezeitung und in den Mit-
teilungsblättern der Ärztekammern in den Bundes-
ländern kundzumachen; sie treten ein Jahr nach
ihrer Kundmachung in Kraft.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 14)

V o r r a t h a l t u n g v o n A r z n e i m i t t e l n

§ 30. (1) Auch Ärzte, die nicht die Bewilligung
zur Haltung einer Hausapotheke (§ 29 des Apothe-
kengesetzes, RGBl. Nr. 5/1907) besitzen, sind ver-
pflichtet, die nach der Art ihrer Praxis und nach
den örtlichen Verhältnissen für die erste Hilfelei-
stung in dringenden Fällen notwendigen Arzneimit-
tel vorrätig zu halten.

(2) Durch Verordnung können nähere Vor-
schriften erlassen werden.

(3) § 31 Abs. 3 des Apothekengesetzes ist anzu-
wenden.

V e r g ü t u n g ä r z t l i c h e r L e i s t u n g e n

§ 31.(1) Der Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz kann über Vorschlag des Vorstan-
des der Österreichischen Ärztekammer durch Ver-
ordnung Richtlinien für die Vergütung ärztlicher
Leistungen erlassen.

(2) Die von Gerichten oder Behörden geforder-
ten Gutachten über die Angemessenheit einer die
Vergütung ärztlicher Leistungen betreffenden For-
derung hat die nach dem Berufssitz des Arztes, des-
sen Forderung Gegenstand des Verfahrens ist,
zuständige Ärztekammer zu erstatten.

E r l ö s c h e n u n d R u h e n d e r B e r e c h t i -
g u n g z u r B e r u f s a u s ü b u n g

§ 32. (1) Die Berechtigung zur Ausübung des
ärztlichen Berufes erlischt:

1. durch Wegfallen eines der im § 3 Abs. 2 ange-
führten Erfordernisse oder

2. wenn hervorkommt, daß eines der im § 3
Abs. 2 bis 4 angeführten Erfordernisse nicht
gegeben ist.

(2) Die Berechtigung zur Ausübung des ärztli-
chen Berufes ruht auf Grund

1. eines dauernden oder zeitweiligen Verzichts;
2. eines Disziplinarerkenntnisses für die Dauer

der festgesetzten Untersagung. (BGBl.
Nr. 460/1974, Art. I Z 8)

(3) Die Gründe für das Erlöschen bzw. für das
Ruhen der Berechtigung nach Abs. 1 und 2 Z 2 sind
von Amts wegen wahrzunehmen. (BGBl.
Nr. 460/1974, Art. I Z 9)

(4) In allen Fällen der Abs. 1 und 2 hat die Öster-
reichische Ärztekammer die Streichung in der Ärz-
teliste durchzuführen. (BGBl. Nr. 460/1974, Art. I
Z 9)

(5) Wer die Berechtigung zur Ausübung des
ärztlichen Berufes nicht mehr besitzt, kann, sobald
er die Erfordernisse gemäß § 3 neuerlich nachzu-
weisen in der Lage ist, die Wiederaufnahme der
Berufsausübung unter Einhaltung der Vorschrift
des §11 anmelden. (BGBl. Nr. 460/1974, Art. I
Z 9)

(6) Das Erlöschen bzw. das Ruhen der Berechti-
gung zur Ausübung des ärztlichen Berufes hat auch
das Erlöschen der Bewilligung zur Haltung einer
ärztlichen Hausapotheke zur Folge. (BGBl.
Nr. 460/1974, Art. I Z 9)

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 15)

V e r z i c h t auf d i e B e r u f s a u s ü b u n g

§ 33. Ein Arzt kann jederzeit dauernd oder zeit-
weilig auf die Berechtigung zur Ausübung des ärzt-
lichen Berufes verzichten. Der Verzicht ist der
Österreichischen Ärztekammer und der örtlich
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde schriftlich
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anzuzeigen; er wird frühestens im Zeitpunkt des
Einlangens der Anzeige bei der Österreichischen
Ärztekammer wirksam.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 16)

Z e i t l i c h b e s c h r ä n k t e U n t e r s a g u n g
d e r B e r u f s a u s ü b u n g

§ 34. (1) Wenn einem Arzt die Ausübung des
ärztlichen Berufes durch Disziplinarerkenntnis mit
zeitlicher Beschränkung untersagt ist, so erlangt er
mit dem Ablauf der Zeit, auf die sich die Untersa-
gung erstreckt, wieder diese Berechtigung; er hat
vor der Wiederaufnahme der Berufsausübung der
Österreichischen Ärztekammer den Ablauf der
zeitlichen Beschränkung nachzuweisen.

(2) Während der zeitlich beschränkten Untersa-
gung der Berufsausübung ruht auch die durch die
Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen Hausapo-
theke erlangte Befugnis.

(BGBl. Nr. 460/1974, Art. I Z 10)

V o r l ä u f i g e U n t e r s a g u n g d e r
B e r u f s a u s ü b u n g

§ 35. (1) In Wahrung des öffentlichen Wohles
und bei Gefahr im Verzug hat der Landeshaupt-
mann Ärzten die Ausübung des ärztlichen Berufes
bis zum rechtskräftigen Abschluß eines Verfahrens
über die Bestellung eines Sachwalters nach § 273
ABGB oder eines Strafverfahrens zu untersagen,
wenn gegen sie

1. ein Antrag auf Bestellung eines Sachwalters
nach § 273 ABGB gestellt worden ist, oder

2. von Amts wegen ein Verfahren über die
Bestellung eines Sachwalters nach § 273
ABGB oder ein Strafverfahren wegen grober
Verfehlungen bei Ausübung des ärztlichen
Berufes, die mit gerichtlicher oder Verwal-
tungsstrafe bedroht sind, eingeleitet worden
ist.

(2) Ist ein Verfahren über die Bestellung eines
Sachwalters nach § 273 ABGB oder ein Strafverfah-
ren im Sinne des Abs. 1 noch nicht eingeleitet, kann
der Landeshauptmann Ärzten, die wegen Geistes-
krankheit, Geistesschwäche oder wegen gewohn-
heitsmäßigen Mißbrauchs von Alkohol oder von
Suchtgiften (Nervengiften) zur Ausübung des ärzt-
lichen Berufes nicht fähig sind, bei Gefahr im Ver-
zug die Ausübung des ärztlichen Berufes bis zur
Höchstdauer von sechs Wochen untersagen.

(3) Wurde einem Arzt auf Grund des Abs. 2 die
Ausübung des ärztlichen Berufes untersagt, hat der
Landeshauptmann hievon unverzüglich das nach
§ 109 der Jurisdiktionsnorm, RGBl. Nr. 111/1895,
zuständige Bezirksgericht wegen allfälliger Einlei-
tung eines Verfahrens über die Bestellung eines
Sachwalters nach § 273 ABGB bzw. die Staatsan-
waltschaft beim zuständigen Gerichtshof erster

Instanz wegen allfälliger Einleitung eines Strafver-
fahrens in Kenntnis zu setzen.

(4) Die Gerichte sind verpflichtet, dem Landes-
hauptmann sowie der Österreichischen Ärztekam-
mer die Anträge auf Bestellung eines Sachwalters
nach § 273 ABGB sowie die Einleitung von Verfah-
ren über die Bestellung eines solchen Sachwalters
oder von Strafverfahren von Amts wegen gegen
Ärzte unverzüglich bekanntzugeben. Ebenso sind
die Verwaltungsbehörden verpflichtet, dem Lan-
deshauptmann Anzeigen wegen der im Abs. 1 Z 2
angegebenen groben Verfehlungen und die von
Amts wegen eingeleiteten Strafverfahren unverzüg-
lich zur Kenntnis zu bringen. Diese Anzeigen sind
bei praktischen Ärzten und Fachärzten, die ihren
Beruf im Rahmen eines Dienstverhältnisses bei
einer Gebietskörperschaft oder einer anderen Kör-
perschaft öffentlichen Rechts ausüben, auch der
vorgesetzten Dienststelle des Arztes zu erstatten.

(5) Vor der Untersagung nach den Abs. 1 und 2
ist die Österreichische Ärztekammer, bei prakti-
schen Ärzten und Fachärzten, die ihren Beruf im
Rahmen eines Dienstverhältnisses bei einer Gebiets-
körperschaft oder einer anderen Körperschaft
öffentlichen Rechts ausüben, auch die vorgesetzte
Dienststelle zu hören. Die Untersagung ist ihr in
jedem Falle mitzuteilen. Gegen die Untersagung
nach Abs. 2 hat die Österreichische Ärztekammer
das Recht der Berufung.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z l8)

E i n z i e h u n g des Ä r z t e a u s w e i s e s

§ 36. Wer die Berechtigung zur Ausübung des
ärztlichen Berufes infolge Erlöschens bzw. Ruhens
dieser Berechtigung (§ 32) oder durch Untersagung
der Berufsausübung (§§ 34 und 35) verloren hat, ist
verpflichtet, den Ärzteausweis (§ 11 Abs. 3) der
Österreichischen Ärztekammer unverzüglich abzu-
liefern. Die Verpflichtung zur Ablieferung des
Ärzteausweises trifft weiters die Personen, bei
denen der ursprünglich bestandene Mangel der
Erfordernisse nach § 3 Abs. 2 bis 4 nachträglich
hervorgekommen ist und die daher aus der Ärzte-
liste gestrichen worden sind. (§ 11 Abs. 9). Wird der
Ausweis nicht abgeliefert, so hat die nach dem letz-
ten Berufssitz oder Dienstort zuständige Bezirks-
verwaltungsbehörde auf Antrag der Österreichi-
schen Ärztekammer den Ärzteausweis zwangsweise
einzuziehen und dieser zu übersenden.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 18)

II. HAUPTSTÜCK

Ärztekammern

E r r i c h t u n g u n d S i t z

§ 37. (1) Zur Vertretung des Ärztestandes wird
für den räumlichen Bereich eines jeden Bundeslan-
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des eine Ärztekammer, in der Regel am Sitz der
Landesregierung, errichtet. Diese Ärztekammern
führen die Bezeichnung "Ärztekammer für

". Zur Vertretung der gemeinsamen Inter-
essen aller österreichischen Ärzte wird die „Öster-
reichische Ärztekammer" am Sitz der Bundesregie-
rung errichtet.

(2) Die Ärztekammern in den Bundesländern
und die Österreichische Ärztekammer sind Körper-
schaften öffentlichen Rechts.

(3) Die Österreichische Ärztekammer ist berech-
tigt, das Bundeswappen mit der Überschrift „Öster-
reichische Ärztekammer" zu führen.

A. Ärztekammern in den Bundesländern

1. Abschnitt
(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 19)

W i r k u n g s k r e i s

§ 38. (1) Die Ärztekammern sind berufen, die
gemeinsamen beruflichen, sozialen und wirtschaft-
lichen Belange der Ärzte wahrzunehmen und zu
fördern sowie für die Wahrung des ärztlichen
Berufsansehens und der ärztlichen Berufspflichten
zu sorgen.

(2) Die Ärztekammern sind, abgesehen von den
in besonderen Vorschriften den Standesvertretun-
gen übertragenen Aufgaben, insbesondere berufen:

1. den Behörden Berichte, Gutachten und Vor-
schläge, betreffend das Gesundheitswesen, die
Ausbildung und Fortbildung der Ärzte, sowie
in allen sonstigen Angelegenheiten zu erstat-
ten, in denen die Interessen der Ärzteschaft
berührt werden;

2. an den Einrichtungen der medizinischen
Fakultäten der österreichischen Universitäten
zur Fortbildung der Ärzte mitzuarbeiten und
selbst Veranstaltungen zur Fortbildung durch-
zuführen;

3. an den amtlichen Gesundheitsstatistiken mit-
zuwirken;

4. auf Einladung Vertreter in andere Körper-
schaften und Stellen zu entsenden oder für
solche Körperschaften und Stellen Beset-
zungsvorschläge zu erstatten, sofern dies
durch besondere Gesetze oder Vorschriften
vorgesehen ist;

5. in Streitigkeiten zwischen Kammerangehöri-
gen zu vermitteln;

6. wirtschaftliche Einrichtungen sowie einen
Wohlfahrtsfonds zur Versorgung und Unter-
stützung der Kammerangehörigen und deren
Hinterbliebenen zu errichten und zu betrei-
ben; (BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 1)

7. die für die ärztliche Leistung berechneten
Vergütungen, mit Ausnahme der in Dienst-
verträgen mit öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften vereinbarten Entgelte, zu überprü-
fen, ferner den Gerichten oder Verwaltungs-

behörden Gutachten über die Angemessenheit
einer geforderten Vergütung zu erstatten;

8. Verträge zur Regelung der Beziehungen der
Ärzte zu den Trägern der Sozialversicherung
(Verbänden), Fürsorgeverbänden, Kranken-
fürsorgeanstalten u. dgl. abzuschließen (Über-
gangsrecht zum Ärztegesetz 1984, Axt. III
Abs. 3).

(3) Die Ärztekammern haben alljährlich, späte-
stens bis 30. Juni eines jeden Jahres, dem Bundes-
ministerium für Gesundheit und Umweltschutz,
den Landesregierungen und der Österreichischen
Ärztekammer Berichte sowie Vorschläge zur Behe-
bung wahrgenommener Mängel zu erstatten.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 19)

§ 39. (1) Die Behörden, gesetzliche berufliche
Vertretungen sowie die Träger der Sozialversiche-
rung haben innerhalb ihres Wirkungsbereiches den
Ärztekammern auf Verlangen die zur Erfüllung
ihrer Obliegenheiten erforderlichen Auskünfte zu
erteilen und die Ärztekammern in ihrer Wirksam-
keit zu unterstützen. Zu dem gleichen Verhalten
sind die Ärztekammern gegenüber den vorgenann-
ten Behörden und gesetzlichen beruflichen Vertre-
tungen sowie den Trägern der Sozialversicherung
verpflichtet. Die Strafgerichte haben alle durch sie
gegen Ärzte erfolgte Verurteilungen wegen einer
oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer
Handlungen zu einer mehr als einjährigen Frei-
heitsstrafe sowie wegen anderer strafbarer Hand-
lungen, die im Zusammenhang mit der ärztlichen
Berufsausübung stehen, der zuständigen Ärztekam-
mer bekanntzugeben. Das gleiche gilt für Verwal-
tungsbehörden, soweit es sich um im Zusammen-
hang mit der ärztlichen Berufsausübung stehende
Verwaltungsübertretungen handelt. (BGBl.
Nr. 460/1974, Art. I Z ll)

(2) Gesetzes- und Verordnungsentwürfe, die
Interessen berühren, deren Vertretung den Ärzte-
kammern zukommt, sind den Ärztekammern unter
Einräumung einer angemessenen Frist zur Begut-
achtung zu übermitteln. (BGBl. Nr. 50/1964, Art. I
Z 19)

K a m m e r a n g e h ö r i g e

§ 40. (1) Einer Ärztekammer gehören als ordent-
liche Kammerangehörige alle Ärzte an, die ihren
Beruf im Bereich dieser Ärztekammer tatsächlich
ausüben (§ 2 Abs. 3, § 19 Abs. 2 und 4, § 20) und in
der bei der Österreichischen Ärztekammer geführ-
ten Ärzteliste (§11) eingetragen sind. (BGBl.
Nr. 460/1974, Art. I Z 12)

(2) Ärzte, die gemäß § 11 Abs. 3 in die Ärzteliste
eingetragen sind, haben sich zwecks Feststellung
der Kammerzugehörigkeit innerhalb von vier
Wochen nach Erhalt der Bestätigung über die Ein-
tragung (§ 11 Abs. 2) persönlich bei der Ärztekam-
mer anzumelden.
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(3) Die Zugehörigkeit zu einer Ärztekammer
erlischt, wenn der Arzt

1. seinen Berufssitz (§19 Abs. 2) in den Bereich
einer anderen Ärztekammer dauernd verlegt
hat,

2. die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen
Berufes verloren hat,

3. die Berufsausübung eingestellt hat.

(4) Ärzte, die von ihrer Berechtigung zur Berufs-
ausübung keinen Gebrauch machen oder die Aus-
übung des ärztlichen Berufes eingestellt haben
(§ 11 Abs. 8 Z 3), können sich bei der Ärztekam-
mer, in deren Bereich sie ihren ordentlichen Wohn-
sitz haben, freiwillig als außerordentliche Kammer-
angehörige eintragen lassen.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 19)

P f l i c h t e n u n d R e c h t e d e r K a m m e r -
a n g e h ö r i g e n

§ 41. Alle Kammerangehörigen sind verpflichtet,
die von der Ärztekammer im Rahmen ihres gesetz-
lichen Wirkungskreises gefaßten Beschlüsse zu
befolgen sowie die in der Umlagenordnung und in
der Beitragsordnung festgesetzten Umlagen und
Beiträge zu leisten.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 2)

§ 42. (1) Die ordentlichen Kammerangehörigen
sind berechtigt, nach Maßgabe dieses Bundesgeset-
zes die Mitglieder der Vollversammlung (Kammer-
räte) zu wählen.

(2) Die ordentlichen Kammerangehörigen kön-
nen nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes zu Mit-
gliedern der Vollversammlung (Kammerräte)
gewählt werden.

(3) Jeder Kammerangehörige genießt den
Anspruch auf die Wahrung seiner beruflichen,
sozialen und wirtschaftlichen Interessen durch die
Kammer nach Maßgabe des § 38 und der anderen
jeweils hiefür geltenden Vorschriften.

(4) Jeder Kammerangehörige ist berechtigt, nach
Maßgabe dieses Bundesgesetzes sowie der auf
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Satzung
die Leistungen aus dem Wohlfahrtsfonds und ande-
rer Einrichtungen der Ärztekammer in Anspruch
zu nehmen. (BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 3)

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

G l i e d e r u n g d e r Ä r z t e k a m m e r n

§ 43. (1) Die Kammerangehörigen sind fachlich
in Sektionen zu erfassen. Sofern es zur Förderung
der beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen
Interessen der Kammerangehörigen notwendig ist,
können diese auch örtlich in Sprengein erfaßt wer-
den.

(2) Fachlich sind die Kammerangehörigen ent-
sprechend ihrem in der Ärzteliste (§ 11) eingetrage-

nen Status in je einer Sektion für Turnusärzte (§ 2
Abs. 3), für praktische Ärzte (§ 12) und für die
Fachärzte aller Sonderfächer (§ 13) zu erfassen.

(3) Die Kammerangehörigen können ferner in
Fachgruppen als Untergliederungen der Sektionen
erfaßt werden.

(4) Jeder Kammerangehörige darf nur einer Sek-
tion angehören. Im Zweifelsfall entscheidet der
Vorstand der Kammer über die Zugehörigkeit.

(5) Werden die Kammerangehörigen örtlich in
Sprengel erfaßt, sind die Sprengel je nach der
Größe des Bundeslandes und nach Bedarf für die
Bereiche der Wahlkreise, der Bezirksverwaltungs-
behörden, in Wien der Gemeindebezirke oder für
die Gerichtsbezirke zu bilden.

(6) Nähere Vorschriften über die Gliederung der
Kammerangehörigen sind unter Bedachtnahme auf
die von den Ärztekammern gemäß diesem Bundes-
gesetz zu besorgenden Aufgaben durch Satzung zu
erlassen.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

O r g a n e d e r Ä r z t e k a m m e r n

§ 44. (1) Organe der Ärztekammern sind:
1. die Vollversammlung (§§ 45 bis 50),
2. der Kammervorstand (§ 51),
3. der Präsident und die Vizepräsidenten (§ 52),
4. der Verwaltungsausschuß des Wohlfahrts-

fonds (§ 79), (BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 4)
5. der Beschwerdeausschuß (§ 79 Abs. 4).

(2) Bei Ärztekammern mit mehr als 1000 Kam-
merangehörigen sind zwei Vizepräsidenten und bei
Ärztekammern mit mehr als 3000 Kammerangehö-
rigen sind drei Vizepräsidenten zu wählen. Bei
Kammern mit weniger als 1000 Kammerangehöri-
gen sind ein, wenn es aber der Umfang der zu
besorgenden Aufgaben erfordert, zwei Vizepräsi-
denten zu wählen.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

D i e V o l l v e r s a m m l u n g

§ 45. (1) Die Vollversammlung besteht aus min-
destens 12 und höchstens 60 Kammerräten. Die
Anzahl der Kammerräte ist von der Landesregie-
rung nach Anhörung des Kammervorstandes unter
Bedachtnahme auf die Zahl der der Kammer ange-
hörenden praktischen Ärzte, der Fachärzte und der
Turnusärzte durch Verordnung festzulegen.

(2) Die Kammerräte werden durch allgemeine,
gleiche, geheime und persönliche Wahl nach den
Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes für die
Dauer von vier Jahren berufen.

(3) Kammerräten darf in pflichtgemäßer Aus-
übung ihres Mandates kein Nachteil erwachsen.
Die Dienstgeber von in unselbständiger Stellung
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tätigen Kammerangehörigen haben diesen die
erforderliche Freizeit zur Ausübung ihres Manda-
tes zu gewähren. (BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 5)

(4) Vom Kammervorstand bestellte Referenten
(§ 51 Abs. 4 Z 3) sind den Kammerräten gleichzu-
halten. (BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 5)

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

D u r c h f ü h r u n g d e r W a h l e n in d i e
V o l l v e r s a m m l u n g

§ 46. (1) Der Vorstand der Ärztekammer hat vor
Ablauf der vierjährigen Funktionsperiode (§ 45
Abs. 2) bzw. nach Auflösung der Vollversammlung
mittels Beschluß gemäß § 49 Abs. 5 die Vornahme
der Wahl der Vollversammlung anzuordnen.

(2) Für jede Sektion (§ 43 Abs. 2) ist je ein Wahl-
körper zu bilden.

(3) Wahlvorschläge sind schriftlich einzubringen.
Sie dürfen nicht mehr als die doppelte Anzahl
Namen von Wahlwerbern, als Kammerräte für den
betreffenden Wahlkörper zu wählen sind, enthal-
ten. Der Wahlvorschlag muß von mindestens so
vielen Wahlberechtigten unterschrieben sein, als
Kammerräte für den betreffenden Wahlkörper zu
wählen sind.

(4) Die Stimmenabgabe erfolgt mittels eines amt-
lichen Stimmzettels in einem amtlichen Wahlku-
vert. Der amtliche Stimmzettel und das amtliche
Wahlkuvert sind von der Ärztekammer aufzulegen.
Für jeden Wahlkörper ist ein amtlicher Stimmzettel
aufzulegen, der die Bezeichnung der wahlwerben-
den Gruppen zu enthalten hat. Wird bei der Stim-
menabgabe ein anderer Stimmzettel als der amtlich
aufgelegte verwendet, so ist diese Stimme ungültig.
Die Stimme ist auch dann ungültig, wenn aus der
Kennzeichnung des amtlichen Stimmzettels der
Wille des Wählers nicht eindeutig erkennbar ist.
(BGBl. Nr. 460/1974, Art. I Z 13)

(5) Die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb von
zwei Wochen nach Kundmachung des Wahlergeb-
nisses von jeder wahlwerbenden Gruppe bei der
Landesregierung angefochten werden. (BGBl.
Nr. 460/1974, Art. I Z 14)

(6) Die näheren Bestimmungen über das Wahl-
verfahren, insbesondere über die Ausschreibung der
Wahlen, die Erfassung und Verzeichnung der
Wahlberechtigten, die Wahlbehörden, die Wahl-
werbung, den amtlichen Stimmzettel, das amtliche
Wahlkuvert, das Abstimmungs- und Ermittlungs-
verfahren, die Einberufung der gewählten Kam-
merräte, die Wahl des Kammervorstandes sowie
des Präsidenten und des oder der Vizepräsidenten
einschließlich erforderlicher Nachwahlen, sind in
der Wahlordnung zu treffen. Die Wahlordnung hat
der Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz nach Anhören der Österreichischen Ärzte-

kammer durch Verordnung zu erlassen. (BGBl.
Nr. 460/1974, Art. I Z 15)

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

W a h l r e c h t und W ä h l b a r k e i t

§ 47. (1) Wahlberechtigt sind alle in der Ärzte-
liste eingetragenen Kammerangehörigen, die am
Tag der Wahlausschreibung das Wahlrecht zum
Nationalrat besitzen.

(2) Wählbar sind alle wahlberechtigten Kammer-
angehörigen (Abs. 1). Nicht gewählte Wahlwerber
eines Wahlvorschlages sind in der festgelegten Rei-
henfolge Ersatzmänner für den Fall, daß ein Man-
dat ihrer Liste erledigt ist.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

E i n b e r u f u n g d e r V o l l v e r s a m m l u n g

§ 48. (1) Die Vollversammlung ist spätestens vier
Wochen nach der Wahl der Kammerräte vom bis-
herigen Präsidenten bzw. vom bisherigen ersten
oder zweiten Vizepräsidenten, sonst vom ältesten
Kammerrat einzuberufen, zu eröffnen und bis zur
Wahl des neuen Präsidenten zu leiten.

(2) Die Vollversammlung ist vom Präsidenten
mindestens zweimal jährlich, jedenfalls aber im
Frühjahr und Herbst, einzuberufen. Außerordentli-
che Vollversammlungen sind einzuberufen, wenn
dies von mindestens einem Drittel der Kammerräte
schriftlich unter Bekanntgabe des Grundes verlangt
wird. Außerordentliche Vollversammlungen sind
innerhalb von drei Wochen, nachdem der Antrag
bei der Ärztekammer eingelangt ist, abzuhalten.
Der Präsident ist berechtigt, von sich aus jederzeit
eine außerordentliche Vollversammlung einzuberu-
fen.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

A u f g a b e n d e r V o l l v e r s a m m l u n g

§ 49. (1) In der Eröffnungssitzung wählt die
Vollversammlung in je einem Wahlgang aus ihrer
Mitte mit einfacher Mehrheit den Präsidenten und
den Vizepräsidenten, in je einem Wahlgang nach
den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes die
Mitglieder des Vorstandes sowie bei den Ärzte-
kammern, die mehr als einen Vizepräsidenten zu
wählen haben, die Vizepräsidenten.

(2) Die Verhandlungen der Vollversammlung
sind in der Regel für Kammerangehörige öffent-
lich. Ausnahmen können im Einzelfall von der
Vollversammlung beschlossen werden.

(3) Die Tagesordnung bestimmt der Präsident.
Sie ist den Kammerräten vor jeder ordentlichen
Vollversammlung, spätestens zwei Wochen vor Sit-
zungsbeginn, schriftlich mit der Einladung zur
Teilnahme bekanntzugeben. Angelegenheiten, die
durch Beschluß der Vollversammlung als dringlich
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erklärt wurden, können ohne vorherige Bekannt-
machung in Verhandlung gezogen werden.

(4) Die Vollversammlung ist beschlußfähig,
wenn mindestens die Hälfte der Kammerräte anwe-
send ist. Ihre Beschlüsse werden mit der einfachen
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen
gefaßt. Der jeweilige Vorsitzende stimmt mit. Bei
gleichgeteilten Stimmen, ausgenommen bei gehei-
mer Abstimmung, gilt jene Meinung als angenom-
men, für die der Vorsitzende gestimmt hat. Stimm-
enthaltungen, leere und ungültige Stimmzettel sind
bei der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses
nicht zu berücksichtigen.

(5) Der Beschluß auf Auflösung der Vollver-
sammlung bedarf der Zweidrittelmehrheit bei
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Kam-
merräte.

(6) Über alle Beratungen ist ein Protokoll aufzu-
nehmen, das vom Vorsitzenden und vom Schrift-
führer zu zeichnen ist. Das Protokoll ist in der
nächstfolgenden Sitzung durch Beschluß zu verifi-
zieren.

(BGBL Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

§ 50. Die Vollversammlung ist zur Wahrung der
den Ärztekammern zustehenden Rechte berufen.
Sie ist insbesondere zuständig für die

1. Wahl des Kammervorstandes;
2. Wahl des Präsidenten und des oder der Vize-

präsidenten;
3. Wahl des Verwaltungsausschusses des Wohl-

fahrtsfonds; (BGBl. Nr. 460/1974, Art. I
Z 16)

4. Wahl des Beschwerdeausschusses des Wohl-
fahrtsfonds; (BGBl. Nr. 460/1974, Art. I
Z 16)

5. Wahl des Überprüfungsausschusses des Wohl-
fahrtsfonds; (BGBl. Nr. 460/1974, Art. I
Z 16)

6. Beschlußfassung über den Rechenschaftsbe-
richt des Präsidenten und des Kammervor-
standes; (BGBl. Nr. 460/1974, Art. I Z 17)

7. Beschlußfassung über den Jahresvoranschlag
und den Rechnungsabschluß; (BGBl.
Nr. 460/1974, Art. I Z 17)

8. Erlassung einer Umlagenordnung und einer
Beitragsordnung; (BGBl. Nr. 229/1969, Art. I
Z 6; BGBl. Nr. 460/1974, Art. I Z 17)

9. Beschlußfassung in allen Angelegenheiten,
deren Entscheidung die Vollversammlung
sich vorbehalten hat oder die der Kammervor-
stand der Vollversammlung wegen ihrer
besonderen Wichtigkeit, insbesondere, wenn
sie sich auf alle Kammerangehörigen und alle
Sprengel beziehen, zur Entscheidung vorlegt;
(BGBl. Nr. 460/1974, Art. I Z 17)

10. Festsetzung der Satzung; (BGBl.
Nr. 460/1974, Art. I Z 17)

11. Festsetzung der Geschäftsordnung; (BGBl.
Nr. 460/1974, Art. I Z 17)

12. Festsetzung der Dienstordnung. (BGBl.
Nr. 460/1974, Art. I Z 17)

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

D e r K a m m e r v o r s t a n d

§ 51. (1) Der Kammervorstand wird aus dem
Präsidenten, dem oder den Vizepräsidenten sowie
weiteren Kammerräten gebildet. Die Zahl der wei-
teren Kammerräte hat mindestens fünf und höch-
stens fünfzehn zu betragen. Sie wird nach Anhö-
rung der Vollversammlung unter Bedachtnahme
auf die Gesamtzahl je der Turnusärzte, der prakti-
schen Ärzte und der Fachärzte sowie auf die Glie-
derung der Ärztekammer nach Sektionen, Fach-
gruppen und Sprengel von der Landesregierung
durch Verordnung festgesetzt.

(2) Der Kammervorstand wird von der Vollver-
sammlung auf die Dauer von vier Jahren gewählt.

(3) Der Kammervorstand wird vom Präsidenten,
im Falle seiner Verhinderung vom geschäftsführen-
den Vizepräsidenten mindestens einmal im Viertel-
jahr einberufen. Der Kammervorstand ist binnen
zwei Wochen einzuberufen, wenn mindestens ein
Viertel der Kammerräte unter Bekanntgabe des
Grundes beim Präsidenten schriftlich die Einberu-
fung verlangt; in einem solchen Falle ist die Sitzung
vom Präsidenten längstens innerhalb von drei
Wochen nach Einlangen des Antrages abzuhalten.

(4) Der Kammervorstand ist insbesondere für die
Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften, für die
Einhaltung des Wirkungskreiseis der Ärztekammer,
für die Durchführung der Beschlüsse der Vollver-
sammlung verantwortlich. Der Kammervorstand ist
daher insbesondere berufen:

1. zur Durchführung der der Ärztekammer
gemäß § 38 dieses Bundesgesetzes oder nach
anderen Vorschriften übertragenen Aufga-
ben;

2. zur Verwaltung des Vermögens der Ärzte-
kammer;

3. zur Bestellung des Finanzreferenten sowie all-
fälliger Referenten für bestimmte Aufgaben.
(BGBl. Nr. 460/1974, Art. I Z 18)

(5) Den Vorsitz bei den Beratungen des Kam-
mervorstandes führt der Präsident. Der Kammer-
vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens die
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er faßt seine
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen. Der Präsident stimmt mit.
Bei gleichgestellten Stimmen, ausgenommen bei
geheimer Abstimmung, gilt jener Antrag zum
Beschluß erhoben, dem der Präsident beigetreten
ist. Stimmenthaltungen werden bei Ermittlung der
für die Annahme eines Antrages erforderlichen
Mehrheit nicht mitgezählt. Als Stimmenthaltung
gilt auch die Abgabe eines leeren Stimmzettels.

(6) In dringenden Fällen, insbesondere bei
Gefahr im Verzug, können die Geschäfte des Vor-
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Standes vom Präsidenten im Einvernehmen mit dem
Vizepräsidenten bzw. den Vizepräsidenten besorgt
werden, doch muß binnen längstens zwei Wochen
die Zustimmung des Vorstandes eingeholt werden.

(7) Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, so hat
die Gruppe, aus der das scheidende Vorstandsmit-
glied stammt, unverzüglich die Nominierung seines
Nachfolgers vorzunehmen.

(8) Auf die Protokollführung bei den Sitzungen
des Kammervorstandes ist § 49 Abs. 6 anzuwenden.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

D e r P r ä s i d e n t u n d d i e V i z e p r ä s i -
d e n t e n

§ 52. (1) Der Präsident vertritt die Ärztekammer
nach außen. Ihm obliegt die Durchführung der
Beschlüsse der Organe der Kammer, soweit sie
nicht dem Kammervorstand vorbehalten sind. Der
Präsident leitet die Geschäfte und fertigt alle
Geschäftsstücke. Jede Ausfertigung eines
Geschäftsstückes der Kammer, das eine finanzielle
Angelegenheit der Kammer betrifft, ist von dem
vom Vorstand bestellten Finanzreferenten unter
Beisetzung der Funktionsbezeichnung „Finanzrefe-
rent" mitzuzeichnen.

(2) Der Präsident bestellt das Büro, er schließt
und löst die Dienstverträge mit den Kammerange-
stellten.

(3) Der Präsident beruft die Sitzungen des Vor-
standes und der Vollversammlung ein und führt bei
diesen Sitzungen den Vorsitz.

(4) Der Präsident wird im Falle seiner Verhinde-
rung vom Vizepräsidenten vertreten. Wurden bei
einer Ärztekammer zwei oder drei Vizepräsidenten
gewählt, so erfolgt die Vertretung in der durch die
Wahl festgelegten Reihenfolge mit der Bezeich-
nung „geschäftsführender Vizepräsident". Im Falle
der Verhinderung des Präsidenten und sämtlicher
Vizepräsidenten geht das Recht der Vertretung des
Präsidenten auf den an Lebensjahren ältesten Kam-
merrat über.

(5) Entzieht die Vollversammlung dem Präsiden-
ten das Vertrauen, hat der Vizepräsident die
Geschäfte weiterzuführen. Dieser ist verpflichtet,
binnen zwei Wochen eine außerordentliche Voll-
versammlung zur Neuwahl des Präsidenten einzu-
berufen. Die Vollversammlung muß binnen zwei
Wochen abgehalten werden. Wird auch dem oder
den Vizepräsidenten das Vertrauen entzogen, tritt
an die Stelle des Vizepräsidenten der an Lebensjah-
ren älteste Kammerrat.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

K a m m e r a m t

§ 53. (1) Die Konzepts-, Buchhaltungs- und
Kanzleiarbeiten der Ärztekammer werden durch
das Kammeramt besorgt.

(2) Das Kammeramt steht unter der Leitung
eines Kammeramtsdirektors. Der Kammeramtsdi-
rektor sowie das erforderliche Personal werden
vom Vorstand bestellt.

(3) Die dienst-, besoldungs- und pensionsrechtli-
chen Verhältnisse der Angestellten und sonstigen
Hilfskräfte der Kammer sind unter Bedachtnahme
auf die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen
durch die Dienstordnung zu regeln; hiebei ist auch
Vorsorge für die fachliche Weiterbildung zu tref-
fen. Die Dienstordnung darf den öffentlichen
Interessen vom Gesichtspunkt der durch die Ärzte-
kammern zu besorgenden Aufgaben nicht entge-
genstehen.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

A n g e l o b u n g

§ 54. Der Präsident sowie der Vizepräsident,
wenn mehrere Vizepräsidenten gewählt wurden,
die Vizepräsidenten, haben vor Antritt ihres Amtes
in die Hand des Landeshauptmannes, die übrigen
Kammerräte in die Hand des Präsidenten das
Gelöbnis auf Einhaltung der Gesetze und getreue
Erfüllung der Obliegenheiten abzulegen.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20; BGBl.
Nr. 460/1974, Art. I Z 19)

V e r s c h w i e g e n h e i t s p f l i c h t

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

§ 55. Die Organe und das gesamte Personal der
Ärztekammer sind, soweit sie nicht schon nach
anderen gesetzlichen Vorschriften zur Verschwie-
genheit verpflichtet sind, zur Verschwiegenheit
über alle ihnen aus ihrer amtlichen Tätigkeit
bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet, deren
Geheimhaltung im Interesse der Kammer, einer
Gebietskörperschaft oder der Parteien geboten ist.
Von dieser Verpflichtung hat die Aufsichtsbehörde
auf Verlangen eines Gerichtes oder einer Verwal-
tungsbehörde zu entbinden, wenn dies im Interesse
der Rechtspflege oder im sonstigen öffentlichen
Interesse liegt.

(BGBl. Nr. 460/1974, Art. I Z 20)

D e c k u n g d e r K o s t e n

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

§ 56. (1) Der Kammervorstand hat alljährlich der
Vollversammlung

1. bis längstens 15. Dezember den Jahresvoran-
schlag für das nächste Jahr und

2. bis längstens 30. Juni den Rechnungsabschluß
für das abgelaufene Rechnungsjahr

vorzulegen.

(2) Zur Bestreitung der finanziellen Erforder-
nisse für die Durchführung der im § 38 dieses Bun-
desgesetzes angeführten, den Ärztekammern über-
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tragenen Aufgaben, ausgenommen jedoch für den
im § 38 Abs. 2 Z 6 genannten Wohlfahrtsfonds,
heben die Ärztekammern von sämtlichen Kammer-
angehörigen die Kammerumlage ein.

(3) Die Kammerumlage ist unter Bedachtnahme
auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und unter
Berücksichtigung der Art der Berufsausübung der
Kammerangehörigen festzusetzen. Die Umlagen-
ordnung kann nähere Bestimmungen vorsehen, daß
Kammerangehörige, die den ärztlichen Beruf nicht
ausschließlich in einem Dienstverhältnis ausüben,
verpflichtet sind, alljährlich bis zu einem in der
Umlagenordnung zu bestimmenden Zeitpunkt
schriftlich alle für die Errechnung der Kammerum-
lage erforderlichen Angaben zu machen und auf
Verlangen die geforderten Nachweise über die
Richtigkeit dieser Erklärung vorzulegen; wenn die-
ser Verpflichtung nicht zeitgerecht und vollständig
entsprochen wird, erfolgt die Vorschreibung auf
Grund einer Schätzung; diese ist unter Berücksich-
tigung aller für die Errechnung der Kammerumlage
bedeutsamen Umstände vorzunehmen. (BGBl.
Nr. 460/1974, Art. I Z 21)

(4) Die Kammerumlage ist bei Kammerangehöri-
gen, die den ärztlichen Beruf ausschließlich im
Dienstverhältnis ausüben, vom Dienstgeber einzu-
behalten und spätestens bis zum 15. Tag nach
Ablauf des Kalendermonates an die zuständige
Ärztekammer abzuführen.

(5) Die mit dem Betrieb des Wohlfahrtsfonds
und der wirtschaftlichen Einrichtungen verbunde-
nen Verwaltungskosten sind aus den Mitteln dieser
Einrichtungen aufzubringen.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 7)

§ 57. (1) Für die finanzielle Sicherstellung der
Leistungen aus dem Wohlfahrtsfonds sind unter
Berücksichtigung seiner Erfordernisse, seines dau-
ernden Bestandes und seiner Leistungsfähigkeit
Beiträge einzuheben.

(2) Neben den Beiträgen nach Abs. 1 fließen dem
Wohlfahrtsfonds seine Erträgnisse, Zuwendungen
aus Erbschaften, Stiftungen und anderen Fonds,
Vermächtnisse, sowie Schenkungen und sonstige
Zweckwidmungen zu.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 8)

§ 58. Rückständige Umlagen und Beiträge nach
den §§ 56 und 57 können nach dem Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz ( W G 1950) eingebracht wer-
den.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 8)

S c h l i c h t u n g s v e r f a h r e n

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

§ 59. (1) Die Kammerangehörigen sind verpflich-
tet, vor Einbringung einer zivilgerichtlichen Klage

oder Erhebung einer Privatanklage alle sich zwi-
schen ihnen bei Ausübung des ärztlichen Berufes
oder im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Standesver-
tretung ergebenden Streitigkeiten einem Schlich-
tungsausschuß der Ärztekammer zur Schlichtung
vorzulegen. Diese Bestimmung ist auf praktische
Ärzte und Fachärzte, die ihren Beruf im Rahmen
eines Dienstverhältnisses bei einer Gebietskörper-
schaft oder einer anderen Körperschaft öffentli-
chen Rechts ausüben, nur insoweit anzuwenden, als
sich die Streitigkeiten nicht auf das Dienstverhält-
nis oder die Dienststellung des Arztes beziehen.

(2) Gehören die Streitteile verschiedenen Ärzte-
kammern an, so ist die zuerst angerufene Ärzte-
kammer zuständig.

(3) Die Zeit, während der die Ärztekammer oder
der Schlichtungsausschuß mit der Sache befaßt ist,
wird in die Verjährungsfrist sowie in andere Fristen
für die Geltendmachung des Anspruches bis zur
Dauer von drei Monaten nicht eingerechnet.
(BGBl. Nr. 460/1974, Art. I Z 21 a)

(4) Eine zivilgerichtliche Klage darf erst einge-
bracht und eine Privatanklage darf erst erhoben
werden, sobald entweder die im Abs. 3 genannte
Zeit verstrichen oder noch vor Ablauf dieser Zeit
das Schlichtungsverfahren beendet ist. (BGBl.
Nr. 460/1974, Art. I Z 21 b)

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

O r d n u n g s s t r a f e n

§ 60. (1) Der Kammervorstand kann gegen Kam-
merangehörige wegen Vernachlässigung der ihnen
gegenüber der Ärztekammer obliegenden Pflichten
(§ 41), sofern nicht disziplinär vorzugehen ist,
wegen Nichterscheinens trotz Vorladung oder
wegen Störung der Ordnung in der Kammer Ord-
nungsstrafen bis zu 5000 S verhängen.

(2) Vor der Verhängung einer Ordnungsstrafe
ist dem Betroffenen, außer im Falle der Störung der
Ordnung in der Kammer, Gelegenheit zu geben,
sich mündlich oder schriftlich zu rechtfertigen.

(3) Gegen die Verhängung einer Ordnungsstrafe
kann der Betroffene binnen zwei Wochen die Beru-
fung an die Landesregierung erheben. Die Beru-
fungsschrift ist zu begründen und bei der Ärzte-
kammer einzubringen. Sie hat aufschiebende Wir-
kung.

(4) Die Ordnungsstrafen können nach dem W G
1950 eingebracht werden.

(5) Die gemäß Abs. 1 verhängten Ordnungsstra-
fen fließen der Ärztekammer zu, in deren Bereich
sie verhängt wurden.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)
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A m t s ä r z t e , P o l i z e i ä r z t e , M i l i t ä r -
ä r z t e

§ 61. (1) Amtsärzte sind die bei den Sanitätsbe-
hörden hauptberuflich tätigen Ärzte, die behördli-
che Aufgaben zu vollziehen haben. Als Amtsärzte
gelten auch die Arbeitsinspektionsärzte gemäß § 13
Abs. 1 des Arbeitsinspektionsgesetzes 1974, BGBl.
Nr. 143. (BGBl. Nr. 460/1974, Art. I Z 22)

(2) Polizeiärzte sind Amtsärzte der Bundespoli-
zeibehörden.

(3) Militärärzte sind die als Offiziere des militär-
medizinischen Dienstes sowie die auf Grund eines
Vertrages oder auf Grund einer Einberufung zum
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienst
beim Bundesheer tätigen Ärzte.

(4) Dieses Bundesgesetz ist auf Amtsärzte hin-
sichtlich ihrer amtsärztlichen Tätigkeit nicht anzu-
wenden.

(5) Übt ein Amtsarzt neben seinem amtsärztli-
chen Beruf eine ärztliche Tätigkeit als praktischer
Arzt oder Facharzt aus, so unterliegt er hinsichtlich
dieser Tätigkeit diesem Bundesgesetz.

(6) Amtsärzte können freiwillig jener Ärztekam-
mer als außerordentliche Angehörige beitreten, in
deren Kammerbereich ihr ordentlicher Wohnsitz
gelegen ist.

(7) Ist ein Amtsarzt ordentlicher Kammerange-
höriger einer Ärztekammer, kann er nur insoweit
verhalten werden, Anordnungen und Weisungen
der Kammer und ihrer Organe Folge zu leisten, als
solche Anordnungen oder Weisungen nicht im
Widerspruch mit seinen Pflichten als Amtsarzt oder
den ihm von seiner vorgesetzten Dienstbehörde
erteilten Anordnungen und Weisungen stehen.

(8) Die Dienstbehörde ist verpflichtet, die
Namen sämtlicher in ihrem Bereich tätigen Amts-
ärzte sowie auch jede nicht nur vorübergehende
Veränderung des Dienstortes von Amtsärzten der
Ärztekammer mitzuteilen.

(9) Militärärzte sind hinsichtlich der Anwendung
dieses Bundesgesetzes den Amtsärzten gleichge-
stellt; Abs. 8 ist jedoch auf Militärärzte im Falle
eines Einsatzes des Bundesheeres gemäß § 2 des
Wehrgesetzes 1978, BGBl. Nr. 150, nicht anzuwen-
den.

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

2. Abschnitt

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 20)

W o h l f a h r t s f o n d s

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 9)

§ 62. (1) Durch Beschluß der Vollversammlung
ist im Sinne des § 38 Abs. 2 Z 6 ein Wohlfahrts-

fonds zu errichten; er bildet ein zweckgebundenes
Sondervermögen der Ärztekammer.

(2) Der Beschluß der Vollversammlung über die
Erlassung der Satzung und deren Änderung bedarf
der Zweidrittelmehrheit bei Anwesenheit von min-
destens zwei Dritteln der Kammerräte.

(3) Aus den Mitteln des Wohlfahrtsfonds sind
den Kammerangehörigen nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen Versorgungs- und Unter-
stützungsleistungen zu gewähren.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

V e r s o r g u n g s l e i s t u n g e n

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

§ 63. (1) Aus den Mitteln des Wohlfahrtsfonds
sind Leistungen zu gewähren

1. an anspruchsberechtigte Kammerangehörige
für den Fall des Alters, der vorübergehenden
oder dauernden Berufsunfähigkeit,

2. an Hinterbliebene im Falle des Ablebens eines
anspruchsberechtigten Kammerangehörigen.

(2) Können Personen, denen Leistungen aus dem
Wohlfahrtsfonds zustehen, den Ersatz des Scha-
dens der ihnen aus dem gleichen Anlaß erwachsen
ist, auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften,
ausgenommen nach sozialversicherungsrechtlichen
Vorschriften, beanspruchen, so geht der Anspruch
auf die Ärztekammer insoweit über, als diese Lei-
stungen zu erbringen hat, Ansprüche auf Schmer-
zensgeld gehen auf die Ärztekammer nicht über.
(BGBl. Nr. 425/1975, Art. I Z 5 a)

(BGBl. Nr. 460/1974, Art. I Z 23)

§ 64. (1) Aus den Mitteln des Wohlfahrtsfonds
sind im einzelnen folgende Versorgungsleistungen
zu gewähren:

1. Altersversorgung,
2. Invaliditätsversorgung,
3. Kinderunterstützung,
4. Witwen- und Witwerversorgung,
5. Waisenversorgung und
6. Todesfallbeihilfe.

(2) Die im Abs. 1 Z 1 und 2 genannten Leistun-
gen setzen sich aus der Grundleistung und der
Zusatzleistung zusammen.

(3) Die Grundleistung wird im Falle des Alters
und der vorübergehenden oder dauernden Berufs-
unfähigkeit in der Höhe von 2 500 S monatlich
ohne Rücksicht auf die Beitragsdauer gewährt. Die
Leistungen nach Abs. 1 Z 1 bis 5 können bis zu
vierzehnmal jährlich gewährt werden.

(4) Erreichen im Einzelfall die Beiträge nach
§ 75 Abs. 3 nicht das zur finanziellen Sicherstellung
der vorgesehenen Leistungen erforderliche Aus-
maß, kann die Satzung bestimmen, ob und in wel-
chem Umfang diese Leistungen dem tatsächlich
geleisteten Beitrag angepaßt werden.
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(5) Das Ausmaß der Zusatzleistung richtet sich
nach der Höhe der vom Kammerangehörigen hie-
für insgesamt geleisteten Beiträge. Die Satzung
kann unter Bedachtnahme auf § 57 Abs. 1 auch für
die im Abs. 1 Z 3 und 6 genannten Versorgungslei-
stungen eine Zusatzleistung vorsehen.

(6) Die Satzung kann unter Berücksichtigung
des Beitragsaufkommens Ergänzungsleistungen zur
Grundleistung vorsehen.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

§65. (1) Die Altersversorgung wird mit Vollen-
dung des 65. Lebensjahres gewährt, wobei die Sat-
zung vorsehen kann, daß die auf Grund von Kas-
sen- oder sonstigen zivil- oder öffentlich-rechtli-
chen Verträgen ausgeübte ärztliche Tätigkeit ein-
gestellt wird. Unter Bedachtnahme auf § 57 Abs. 1
kann die Satzung ein niedrigeres oder höheres
Anfallsalter sowie bei früherer oder späterer Inan-
spruchnahme eine entsprechende Minderung oder
Erhöhung der Leistungen vorsehen.

(2) Abs. 1 gilt für die Gewährung der Zusatzlei-
stung sinngemäß.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

§ 66. (1) Invaliditätsversorgung ist zu gewähren,
wenn der Kammerangehörige infolge körperlicher
oder geistiger Gebrechen zur Ausübung des ärztli-
chen Berufes dauernd oder vorübergehend unfähig
ist. Der Verwaltungsausschuß ist berechtigt, zur
Feststellung der Voraussetzungen eine vertrauens-
ärztliche Untersuchung anzuordnen.

(2) Vorübergehende Berufsunfähigkeit liegt vor,
wenn diese nach begründeter medizinischer Vor-
aussicht in absehbarer Zeit zu beheben ist.

(3) Besteht die vorübergehende Berufsunfähig-
keit länger als der in der Satzung festgesetzte Zeit-
raum, für den die Krankenunterstützung gewährt
wird, ist auf Antrag bei Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 65 oder der Abs. 1 und 2 die Alters-
oder Invaliditätsversorgung zu gewähren. Diese
Leistungen sind an Stelle der Krankenunterstüt-
zung schon früher zu gewähren, wenn durch eine
vertrauensärztliche Untersuchung festgestellt wird,
daß eine dauernde Invalidität vorliegt oder die
Voraussetzungen für die Gewährung der Altersver-
sorgung erfüllt sind.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

§ 67. (1) Empfängern einer Alters- oder Invalidi-
tätsversorgung ist für ihre Kinder bis zur Vollen-
dung des 19. Lebensjahres eine Kinderunterstüt-
zung zu gewähren.

(2) Über die Vollendung des 19. Lebensjahres
hinaus ist eine Kinderunterstützung zu gewähren,
wenn die betreffende Person

1. das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
solange sie sich in einer Schul- oder Berufs-
ausbildung befindet;

2. wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen
erwerbsunfähig ist, solange dieser Zustand
andauert.

(3) Ein Anspruch auf Kinderunterstützung
besteht — ausgenommen bei Vorliegen der im
Abs. 2 Z 1 angeführten Voraussetzungen — nicht

1. für Kinder, die das 15. Lebensjahr vollendet
haben und selbst Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3
des Einkommensteuergesetzes 1972 (EStG
1972) — ausgenommen die durch das Gesetz
als einkommensteuerfrei erklärten Einkünfte
und Entschädigungen aus einem gesetzlich
anerkannten Lehrverhältnis — beziehen,
sofern diese den im § 5 des Familienlastenaus-
gleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, jeweils
festgesetzten monatlichen Betrag übersteigen;

2. bei Verehelichung.

(4) Die Kinderunterstützung beträgt mindestens
10 vH der Grundleistung der Alters- oder Invalidi-
tätsversorgung.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z l0)

§ 68. (1) Nach dem Tod eines Kammerangehöri-
gen oder Empfängers einer Alters- oder Invalidi-
tätsversorgung ist seiner Witwe (seinem Witwer),
die (der) mit ihm (ihr) im Zeitpunkt des Todes in
aufrechter Ehe gelebt hat, die Witwen(Witwer)-
versorgung zu gewähren.

(2) Die Witwen(Witwer)versorgung wird nicht
gewährt, wenn die Ehe erst nach Vollendung des
65. Lebensjahres des Kammerangehörigen oder
Empfängers einer Alters- oder Invaliditätsversor-
gung geschlossen und zum Zeitpunkt des Todes
des Kammerangehörigen oder Empfängers einer
Alters- oder Invaliditätsversorgung weniger als drei
Jahre lang bestanden hat. Dies gilt nicht, wenn der
Tod des Ehegatten durch Unfall oder eine Berufs-
krankheit eingetreten ist, aus der Ehe ein Kind her-
vorgegangen ist oder hervorgeht, durch die Ehe-
schließung ein Kind legitimiert worden ist, oder im
Zeitpunkt des Todes des Ehegatten dem Haushalt
der Witwe ein Kind des Verstorbenen angehört
hat, das Anspruch auf Waisenversorgung hat.

(3) Witwen(Witwer)versorgung gebührt, sofern
nicht ein Ausschließungsgrund nach Abs. 2 vorliegt,
auf Antrag auch der Frau, deren Ehe mit dem
Kammerangehörigen für nichtig erklärt, aufgeho-
ben oder geschieden worden ist, wenn ihr der Kam-
merangehörige zur Zeit seines Todes Unterhalt
(einen Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines gerichtli-
chen Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder
einer durch Auflösung (Nichtigerklärung) der Ehe
eingegangenen vertraglichen Verpflichtung zu lei-
sten hatte. Hat die frühere Ehefrau gegen den ver-
storbenen Kammerangehörigen nur einen befriste-
ten Anspruch auf Unterhaltsleistungen gehabt, so
besteht der Anspruch auf Witwenversorgung läng-
stens bis zum Ablauf der Frist. Die Witwenversor-
gung darf die Unterhaltsleistung nicht übersteigen,
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auf die die frühere Ehefrau gegen den verstorbenen
Kammerangehörigen an seinem Sterbetag
Anspruch gehabt hat. Die Witwenversorgung und
die Versorgung der früheren Ehefrau dürfen
zusammen jenen Betrag nicht übersteigen, auf den
der verstorbene Kammerangehörige Anspruch
gehabt hat. Die Versorgung der früheren Ehefrau
ist erforderlichenfalls entsprechend zu kürzen. Die
Witwenversorgung mehrerer früherer Ehefrauen ist
im gleichen Verhältnis zu kürzen. Ist keine
anspruchsberechtigte Witwe vorhanden, dann ist
die Versorgung der früheren Ehefrau so zu bemes-
sen, als ob der Kammerangehörige eine anspruchs-
berechtigte Witwe hinterlassen hätte.

(4) Im Falle der Wiederverehelichung erlischt
der Anspruch auf Witwen(Witwer)versorgung.

(5) Die Witwen(Witwer)versorgung beträgt
50 vH der Alters- oder Invaliditätsversorgung, die
dem Verstorbenen im Zeitpunkt seines Ablebens
gebührt hat oder gebührt hätte. Je nach der gemäß
§ 57 festzustellenden finanziellen Sicherstellung der
Leistungen kann diese bis 75 vH erhöht werden.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

§ 69. (1) Waisenversorgung gebührt bei Vorlie-
gen der im § 67 Abs. 1 bis 3 festgesetzten Voraus-
setzungen.

(2) Die Waisenversorgung beträgt:
1. für jede Halbwaise mindestens 10 vH,
2. für jede Vollwaise mindestens 20 vH der

Alters- oder Invaliditätsversorgung, die dem
Verstorbenen im Zeitpunkt seines Ablebens
gebührt hat oder gebührt hätte.

(3) Sind mehrere Waisen vorhanden, darf die
Waisenversorgung insgesamt das Zweifache der
Alters- oder Invaliditätsversorgung nicht überstei-
gen.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

§ 70. (1) Beim Tod eines Kammerangehörigen
oder Empfängers einer Alters- oder Invaliditätsver-
sorgung ist die Todesfallbeihilfe zu gewähren.

(2) Das Ausmaß der Todesfallbeihilfe beträgt
mindestens das Zehnfache der jeweiligen Grundlei-
stung der Altersversorgung.

(3) Auf die Todesfallbeihilfe haben, sofern der
verstorbene Kammerangehörige oder Empfänger
einer Alters- oder Invaliditätsversorgung nicht
einen anderen Zahlungsempfänger namhaft
gemacht und hierüber eine schriftliche, eigenhändig
unterschriebene Erklärung beim Wohlfahrtsfonds
hinterlegt hat, nacheinander Anspruch:

1. die Witwe (der Witwer),
2. die Waisen.

(4) Sind mehrere Waisen vorhanden, ist diesen
die Todesfallbeihilfe zur ungeteilten Hand auszu-
bezahlen.

(5) Ist eine anspruchsberechtigte Person im Sinne
des Abs. 3 nicht vorhanden oder werden die Kosten
der Bestattung von einer anderen Person als dem
namhaft gemachten Zahlungsempfänger getragen,
so gebührt dieser auf Antrag der Ersatz der nach-
gewiesenen Kosten bis zu einem in der Satzung
festgesetzten Höchstbetrag, der das Sechsfache der
Grundleistung nicht übersteigen darf.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

U n t e r s t ü t z u n g s l e i s t u n g e n

§ 71. Aus dem Wohlfahrtsfonds sind neben den
im § 64 Abs. 1 angeführten Versorgungsleistungen
Krankenunterstützung und sonstige Unterstüt-
zungsleistungen zu gewähren.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

§ 72. (1) Kammerangehörigen, die durch Krank-
heit oder Unfall unfähig sind, den ärztlichen Beruf
auszuüben, wird eine einmalige Krankenunterstüt-
zung, die im Falle der Hausbehandlung von weni-
ger als vier Wochen frühestens ab dem 4. Krank-
heitstag zu berechnen ist, gewährt.

(2) Sieht die Satzung eine Unterstützung sowohl
für eine Haus- als auch eine stationäre Behandlung
in einer Krankenanstalt vor, ist die Krankenunter-
stützung in unterschiedlicher Höhe festzusetzen.

(3) Die Krankenunterstützung wird für die in
der Satzung festgesetzte Dauer, höchstens jedoch
für einen Zeitraum von 52 Wochen, berechnet.

(4) Die Höhe der Krankenunterstützung ist in
der Satzung in einem bestimmten Hundertsatz,
höchstens mit 25 vH pro Tag der monatlichen
Grundleistung der Altersversorgung festzusetzen.

(5) Bei weiblichen Kammerangehörigen ist die
Schwangerschaft und die Wochenbettzeit bis zur
Höchstdauer von 14 Wochen einer Berufsunfähig-
keit im Sinne des Abs. 1 gleichzuhalten.

(6) Bei Erkrankung des Ehegatten oder eines
Kindes, die mit einer stationären Behandlung in
einer Krankenanstalt verbunden ist, erhält der
Kammerangehörige, sofern dies in der Satzung
vorgesehen wird, einen Kostenbeitrag bis zur Höhe
der Krankenunterstützung nach Abs. 4.

(7) In der Satzung kann der volle oder teilweise
Ersatz der mit einer Erkrankung verbundenen
Kosten, und zwar der notwendigen ärztlichen
Behandlung und Geburtshilfe, der Heilmittel und
Heilbehelfe, des Krankenhaustransportes sowie
eines Kuraufenthaltes vorgesehen werden.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

§ 73. (1) Aus dem Wohlfahrtsfonds können fer-
ner einmalige oder wiederkehrende Leistungen für
die Erziehung, Ausbildung oder Fortbildung der
Kinder von Kammerangehörigen und von Empfän-
gern einer Alters- oder Invaliditätsversorgung und
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Waisen nach § 69 unter Berücksichtigung der Fami-
lien-, Einkommen- und Vermögensverhältnisse
nach Maßgabe der in der Satzung zu erlassenden
Richtlinien gewährt werden.

(2) Aus dem Wohlfahrtsfonds können weiters im
Falle eines wirtschaftlich bedingten Notstandes
Kammerangehörigen oder Hinterbliebenen nach
Ärzten, die mit diesen in Hausgemeinschaft gelebt
haben, sowie der geschiedenen Ehegattin einmalige
oder wiederkehrende Leistungen gewährt werden.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

§ 74. (1) Die Grundleistung ist in ihrem Wert
nach den von der Vollversammlung der Österrei-
chischen Ärztekammer zu erlassenden Richtlinien
durch einen Anpassungsfaktor zu sichern. Der
Anpassungsfaktor ist unter Bedachtnahme auf die
wirtschaftliche Lage des Berufsstandes und deren
Entwicklung sowie auf die Änderungen des Ver-
hältnisses der Zahl der beitragspflichtigen Kammer-
angehörigen zur Zahl der Leistungsberechtigten
des Wohlfahrtsfonds zu ermitteln.

(2) Die Satzung kann bestimmen, daß unter
Bedachtnahme auf § 57 auch die im § 64 Abs. 1 Z 3
und 6 und die sonst in den Abs. 2, 5 und 6 genann-
ten Leistungen in ihrem Wert gesichert werden.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

B e i t r ä g e zum W o h l f a h r t s f o n d s

§ 75. (1) Die Kammerangehörigen sind nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen verpflich-
tet, Beiträge zum Wohlfahrtsfonds zu leisten.

(2) Bei der Festsetzung der Höhe der für den
Wohlfahrtsfonds bestimmten Beiträge ist auf die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie auf die Art
der Berufsausübung der beitragspflichtigen Kam-
merangehörigen Bedacht zu nehmen.

(3) Die Höhe der Beiträge zum Wohlfahrtsfonds
darf 18 vH der jährlichen Einnahmen aus ärztlicher
Tätigkeit nicht übersteigen.

(4) Die Satzung kann vorsehen, daß ein Kam-
merangehöriger durch Übernahme der Verpflich-
tung zur Leistung von höheren als im Abs. 3 vorge-
sehenen Beiträgen den Anspruch auf entsprechend
höhere Leistungen erwerben kann.

(5) Die Beitragsordnung kann nähere Bestim-
mungen vorsehen, daß Kammerangehörige, die den
ärztlichen Beruf nicht ausschließlich in einem
Dienstverhältnis ausüben, verpflichtet sind, alljähr-
lich bis zu einem in der Beitragsordnung zu bestim-
menden Zeitpunkt schriftlich alle für die Errech-
nung der Beiträge zum Wohlfahrtsfonds erforderli-
chen Angaben zu machen und auf Verlangen die
geforderten Nachweise über die Richtigkeit dieser
Erklärung vorzulegen; wenn dieser Verpflichtung
nicht zeitgerecht und vollständig entsprochen wird,
erfolgt die Vorschreibung auf Grund einer Schät-

zung; diese ist unter Berücksichtigung aller für die
Errechnung der Beiträge bedeutsamen Umstände
vorzunehmen. (BGBl. Nr. 460/1974, Art. I Z 24)

(6) Bei Festsetzung des Beitrages für Kammeran-
gehörige, die den ärztlichen Beruf ausschließlich in
einem Dienstverhältnis ausüben, dient als Bemes-
sungsgrundlage jedenfalls der monatliche Brutto-
grundgehalt. Zu diesem gehören nicht die Beihil-
fen, Zulagen und Zuschläge im Sinne des § 3 EStG
1972 und die sonstigen Bezüge nach § 67 EStG
1972. (BGBl. Nr. 460/1974, Art. I Z 25)

(7) Die Beiträge nach Abs. 6 sind vom Dienstge-
ber einzubehalten und spätestens bis zum 15. Tag
nach Ablauf des Kalendermonates an die zustän-
dige Ärztekammer abzuführen. (BGBl.
Nr. 460/1974, Art. I Z 25)

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

§ 76. (1) Die in den §§ 40 Abs. 4 und 61 bezeich-
neten außerordentlichen Kammerangehörigen kön-
nen sich zur Leistung von Beiträgen freiwillig ver-
pflichten, um in den Genuß der Leistungen des
Wohlfahrtsfonds zu gelangen.

(2) Die Beiträge für die im Abs. 1 angeführten
Kammerangehörigen sind in der Beitragsordnung
jedenfalls in der Höhe des durchschnittlichen Jah-
resbeitrages, den die im § 19 Abs. 2 bezeichneten
Ärzte nach den vorstehenden Bestimmungen zu
entrichten haben, festzusetzen.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

E r m ä ß i g u n g d e r F o n d s b e i t r ä g e
§ 77. Die Satzung kann bei Vorliegen berück-

sichtigungswürdiger Umstände auf Antrag des
Kammerangehörigen nach Billigkeit eine Ermäßi-
gung oder in Härtefällen den Nachlaß der Fonds-
beiträge vorsehen.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

B e f r e i u n g von d e r B e i t r a g s p f l i c h t
§ 78. (1) Erbringt ein ordentlicher Kammerange-

höriger den Nachweis darüber, daß ihm und seinen
Hinterbliebenen ein gleichwertiger Anspruch auf
Ruhe(Versorgungs)genuß auf Grund eines
unkündbaren Dienstverhältnisses zu einer Gebiets-
körperschaft oder einer sonstigen öffentlich-rechtli-
chen Körperschaft nach einem Gesetz oder den
Pensionsvorschriften einer Dienstordnung gegen-
über einer solchen Körperschaft zusteht, wie dieser
gegenüber dem Wohlfahrtsfonds besteht, und übt
er keine ärztliche Tätigkeit im Sinne des § 19
Abs. 2 aus, ist er auf Antrag, ausgenommen den für
die Todesfallbeihilfe und die Unterstützungslei-
stungen nach § 73 einzuhebenden Teil des Fonds-
beitrages, von der Verpflichtung nach § 75 zu
befreien. Übt der Antragsteller jedoch eine ärztli-
che Tätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 2 aus, ist eine
Befreiung nur bis auf den zur Grundleistung einzu-
hebenden Teil des Fondsbeitrages zulässig.
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(2) Kammerangehörige, die erstmalig die ordent-
liche Kammerangehörigkeit nach Vollendung des
50. Lebensjahres erworben haben, werden auf ihren
Antrag zur Gänze von der Beitragspflicht nach § 75
befreit. Wird ein solcher Antrag innerhalb von drei
Monaten nach Eintragung in die Ärzteliste und
gleichzeitiger Belehrung über die Befreiungsmög-
lichkeiten nicht gestellt, ist der Kammerangehörige
nicht nur zur Leistung der seit Beginn der Kam-
merzugehörigkeit fälligen Beiträge, sondern auch
zur Nachzahlung des ab dem Zeitpunkt der Errich-
tung des Fonds in den einzelnen Kalenderjahren
jeweils geleisteten, auf einen Kammerangehörigen
entfallenden Durchschnittsbeitrages verpflichtet,
wenn er in diesem Zeitpunkt das 35: Lebensjahr
bereits vollendet hatte. In allen übrigen Fällen
beginnt die Nachzahlungverpflichtung mit Vollen-
dung des 35. Lebensjahres. Bei Berechnung des
Nachzahlungsbetrages bleiben jedoch die während
des Nachzahlungszeitraumes eingehobenen Bei-
tragsanteile für die Todesfallbeihilfe außer
Betracht.

(3) Kammerangehörige, die erst nach Vollen-
dung des 35. Lebensjahres beitragspflichtig werden,
sind unter sinngemäßer Anwendung der Berech-
nungsbestimmungen nach Abs. 2 zu einer solchen
Nachzahlung verpflichtet.

(4) Für den Fall der Befreiung von der Beitrags-
pflicht ist die Gewährung von Leistungen entspre-
chend dem Ausmaß der Befreiung ganz oder teil-
weise ausgeschlossen.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

V e r w a l t u n g des W o h l f a h r t s f o n d s

§ 79. (1) Die Verwaltung des Wohlfahrtsfonds
ist von der Verwaltung des übrigen Kammervermö-
gens getrennt zu führen und obliegt einem Verwal-
tungsausschuß.

(2) Der Verwaltungsausschuß besteht aus dem
Präsidenten, dem Finanzreferenten sowie aus min-
destens zwei weiteren Kammerräten. Letztere wer-
den auf Vorschlag des. Kammervorstandes von der
Vollversammlung für die Dauer ihrer Funktionspe-
riode nach den Grundsätzen des Verhältniswahl-
rechtes gewählt.

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses
wählen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und sei-
nen Stellvertreter. Der Vorsitzende hat die Verwal-
tungsgeschäfte nach den Beschlüssen des Verwal-
tungsausschusses zu führen.

(4) Gegen die Beschlüsse des Verwaltungsaus-
schusses steht den Betroffenen das Recht der
Beschwerde an einen auf Vorschlag des Vorstandes
von der Vollversammlung bestellten Beschwerde-
ausschuß zu.

(5) Der Beschwerdeausschuß besteht aus einem
Vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern. Für

den Vorsitzenden und die Mitglieder sind Stellver-
treter zu bestellen. Die Mitglieder des Beschwerde-
ausschusses dürfen dem Kammervorstand, dem
Verwaltungsausschuß und dem Überprüfungsaus-
schuß nicht angehören.

(6) Der Beschwerdeausschuß entscheidet mit ein-
facher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men. Eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig, der
Vorsitzende stimmt zuletzt ab. Die Entscheidungen
des Beschwerdeausschusses sind endgültig und
können durch ein ordentliches Rechtsmittel nicht
angefochten werden.

(7). Für das Verfahren vor dem Verwaltungsaus-
schuß und dem Beschwerdeausschuß ist das Allge-
meine Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG 1950)
anzuwenden.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. 1 Z 10)

§ 80. (1) Die Geschäftsführung des Wohlfahrts-
fonds ist von einem Überprüfungsausschuß minde-
stens einmal jährlich zu überprüfen. Der Überprü-
fungsausschuß besteht aus zwei von der Vollver-
sammlung für die Dauer eines Jahres aus dem Kreis
der Kammerangehörigen zu wählenden Rech-
nungsprüfer. Für jeden Rechnungsprüfer ist ein
Stellvertreter zu wählen.

(2) Die Rechnungsprüfer und ihre Stellvertreter
dürfen dem Vorstand und dem Verwaltungsaus-
schuß nicht angehören.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

§ 81. (1) Verlegt ein Kammerangehöriger seinen
Berufssitz (Dienstort) dauernd in den Bereich einer
anderen Ärztekammer, ist ein Betrag in der Höhe
von mindestens 70 vH der von ihm zum Wohl-
fahrtsfonds der bisher zuständigen Ärztekammer
entrichteten Beiträge der nunmehr zuständigen
Ärztekammer zu überweisen. Die für bestimmte
Zwecke (Todesfallbeihilfe, Krankenunterstützung
usw.) satzungsgemäß vorgesehenen Beitragsteile
bleiben bei der Berechnung des Überweisungsbetra-
ges außer Betracht. Bei Streichung eines Kammer-
angehörigen aus der Ärzteliste (§ 11) gebührt ihm
der Rückersatz in sinngemäßer Anwendung der
vorstehenden Bestimmungen in Höhe von minde-
stens 50 vH.

(2) Während der Zeit der Ausbildung eines Kam-
merangehörigen zum praktischen Arzt oder Fach-
arzt hat keine Überweisung zu erfolgen. Diese ist
erst nach Eintragung in die Ärzteliste als prakti-
scher Arzt oder Facharzt durchzuführen. In diesem
Fall erhöht sich der Überweisungsbetrag auf min-
destens 90 vH.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

§ 82. In der Satzung sind auf Grund der §§ 57,
58 und 62 bis 81 nähere Vorschriften über die Auf-
bringung der Beiträge, die Verwaltung der Fonds-
mittel, die Zusammensetzung des Verwaltungsaus-
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Schusses, des Beschwerdeausschusses, die Tätigkeit
des Überprüfungsausschusses und schließlich über
die Höhe, die Festlegung der Voraussetzungen und
das Verfahren für die Gewährung der vorgesehe-
nen Versorgungs- und Unterstützungsleistungen zu
treffen.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 10)

B. Österreichische Ärztekammer

1. Abschnitt

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 21)

W i r k u n g s k r e i s

§ 83. (1) In den Wirkungskreis der Österreichi-
schen Ärztekammer fallen alle Angelegenheiten,
die die gemeinsamen beruflichen, sozialen und
wirtschaftlichen Interessen der Kammerangehöri-
gen von zwei oder mehr Ärztekammern berühren.

(2) Zu den von der Österreichischen Ärztekam-
mer zu behandelnden Angelegenheiten gehört ins-
besondere :

1. den Behörden Berichte, Gutachten und Vor-
schläge betreffend das Gesundheitswesen, die
Ausbildung und fachliche Weiterbildung der
Ärzte sowie alle sonstigen Angelegenheiten
zu erstatten, die die Interessen der gesamten
österreichischen Ärzte berühren;

2. die Mitwirkung bei den Einrichtungen der
medizinischen Fakultäten zur fachlichen Fort-
bildung der Ärzte;

3. die Mitwirkung bei der Erstellung amtlicher
Gesundheitsstatistiken;

4. die Durchführung von Veranstaltungen zur
fachlichen Fortbildung der Ärzte;

5. die disziplinäre Verfolgung von Verletzungen
der ärztlichen Berufspflichten und von Beein-
trächtigungen des Ansehens der Ärzteschaft
durch Ärzte;

6. die Festsetzung einer Schlichtungsordnung;
7. über Aufforderung im Interesse der gesamten

österreichischen Ärzteschaft Vertreter in
andere Körperschaften zu entsenden oder für
solche Körperschaften Besetzungsvorschläge
zu erstatten, sofern dies in gesetzlichen Vor-
schriften vorgesehen ist;

8. die Vertretung der österreichischen Ärzte-
schaft gegenüber ausländischen ärztlichen
Berufsorganisationen auch hinsichtlich der
Beratung von Berufsfragen;

9. wirtschaftliche Einrichtungen sowie einen
Wohlfahrtsfonds zur Versorgung und Unter-
stützung der Kammerangehörigen und deren
Hinterbliebenen zu errichten und zu betrei-
ben; (BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 11 a)

10. Verträge zur Regelung der Beziehungen der
Ärzte zu den Trägern der Sozialversicherung
(Verbände) abzuschließen, sofern hiedurch
die Ärzte von zwei oder mehr Ärztekammern

berührt werden (Übergangsrecht zum Ärzte-
gesetz 1984, Art. III Abs. 3);

11. die Behandlung von Angelegenheiten, die die
Ärztekammer eines Bundeslandes der Öster-
reichischen Ärztekammer zur Entscheidung
vorlegt;

12. die Erstattung eines Jahresberichtes an das
Bundesministerium für Gesundheit und
Umweltschutz;

13. die Erlassung von Richtlinien für die Wertsi-
cherung der Grundleistung der Wohlfahrts-
fonds. (BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 11 b)

(3) Darüber hinaus gehört zu den von der Öster-
reichischen Ärztekammer zu behandelnden Angele-
genheiten:

1. die Anmeldungen für die Ausübung des ärztli-
chen Berufes entgegenzunehmen und die
Liste der zur Berufsausübung berechtigten
Ärzte zu führen (§11 Abs. 1);

2. Bestätigungen (Ärzteausweise) über die Ein-
tragung in die Liste der zur Berufsausübung
berechtigten Ärzte auszustellen (§ 11 Abs. 3);

3. die Bewilligung für einen zweiten Berufssitz
(§ 19 Abs. 4) oder für die Ausübung der Fach-
arzttätigkeit auf mehr als einem Sonderfach
zu erteilen (§ 13 Abs. 3)

sowie nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes alle
Maßnahmen durchzuführen, die diese Aufgaben
und die damit im Zusammenhang stehenden Ange-
legenheiten betreffen. Bei Besorgung dieser Angele-
genheiten hat die Österreichische Ärztekammer das
AVG 1950 anzuwenden.

(4) In der Schlichtungsordnung (Abs. 2 Z 6) sind
die unter Bedachtnahme auf das Ansehen der öster-
reichischen Ärzteschaft erforderlichen näheren
Vorschriften über das Schlichtungsverfahren (§ 59),
über die Aufgaben des Schlichtungsausschusses,
seine Zusammensetzung und die Bestellung seiner
Mitglieder, ferner über die Funktionsdauer und
örtliche Zuständigkeit des Schlichtungsausschusses
zu treffen.

(5) Der Österreichischen Ärztekammer obliegt
ferner, ein Disziplinarregister zu führen, in das jede
in Rechtskraft erwachsene Disziplinarstrafe unter
Angabe der Personaldaten des Kammerangehöri-
gen sowie der Daten des verurteilenden Erkennt-
nisses einzutragen ist.

M i t g l i e d e r d e r Ö s t e r r e i c h i s c h e n
Ä r z t e k a m m e r

§ 84. Mitglieder der Österreichischen Ärztekam-
mer sind die Ärztekammern in den Bundesländern.

O r g a n e d e r Ö s t e r r e i c h i s c h e n
Ä r z t e k a m m e r

§ 85. Organe der Österreichischen Ärztekammer
sind:

1. die Vollversammlung (§§ 86 und 87),
2. der Vorstand (§88),
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3. der Präsident und zwei, höchstens drei Vize-
präsidenten (§89), (BGBl. Nr. 229/1969,
Art. I Z l2)

4. der Verwaltungsausschuß und der Berufungs-
ausschuß eines gemeinsamen Wohlfahrts-
fonds (§94). (BGBl. Nr. 229/1969, Art. I
Z 12)

Die V o l l v e r s a m m l u n g

§ 86. (1) Die Vollversammlung besteht aus den
Präsidenten und den Vizepräsidenten aller Ärzte-
kammern in den Bundesländern.

(2) Die Vollversammlung wird erstmalig auf
Vorschlag der nach diesem Bundesgesetz gewähl-
ten Präsidenten aller Ärztekammern vom Bundes-
minister für Gesundheit und Umweltschutz, sonst
vom Präsidenten der Österreichischen Ärztekam-
mer einberufen. (BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 13)

(3) Die Vollversammlung tritt regelmäßig im
Frühjahr und im Herbst eines jeden Kalenderjahres
zu ordentlichen Tagungen zusammen. Außeror-
dentliche Tagungen der Vollversammlung sind ein-
zuberufen, wenn dies von wenigstens zwei Ärzte-
kammern unter Bekanntgabe der Beratungsgegen-
stände verlangt wird. Derartige Verlangen sind von
den Präsidenten der antragstellenden Ärztekam-
mern bei Gegenzeichnung des Vizepräsidenten
schriftlich beim Präsidenten der Österreichischen
Ärztekammer zu stellen. Solche Vollversammlun-
gen sind innerhalb von drei Wochen nach Einlan-
gen des Antrages bei der Österreichischen Ärzte-
kammer abzuhalten. Der Präsident der Österreichi-
schen Ärztekammer ist berechtigt, von sich aus
jederzeit eine außerordentliche Tagung der Voll-
versammlung einzuberufen.

(4) Den Vorsitz in der Vollversammlung führt
der Präsident der Österreichischen Ärztekammer.
(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 13)

(5) Die Vollversammlung ist beschlußfähig,
wenn die Präsidenten oder geschäftsführenden
Vizepräsidenten (§ 52 Abs. 4) von mindestens sechs
Ärztekammern und von zwei weiteren Ärztekam-
mern mindestens je ein Vizepräsident anwesend
sind. (BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z l3)

(6) Für Beschlüsse der Vollversammlung ist die
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen erforderlich. Stimmenthaltungen gelten
nicht als abgegebene Stimmen. Als Stimmenthal-
tung gilt auch die Abgabe eines leeren Stimmzet-
tels.

(7) Bei Abstimmungen in der Vollversammlung
der Österreichischen Ärztekammer stehen den Ver-
tretungen der einzelnen Ärztekammern jedenfalls
mindestens zwei Stimmen zu. Das Stimmgewicht
der Vertretungen der einzelnen Ärztekammern
erhöht sich

auf drei Stimmen bei einer Zahl von Kammeran-
gehörigen von 600 bis 1 099,

auf vier Stimmen bei einer Zahl von Kammeran-
gehörigen von 1 100 bis 1 599,

auf fünf Stimmen bei einer Zahl von Kammeran-
gehörigen von 1 600 bis 2 099,

auf sechs Stimmen bei einer Zahl von Kammer-
angehörigen von 2 100 bis 2 599 usw.

(8) Der Wertung des Stimmengewichtes der Ver-
tretungen der einzelnen Ärztekammern sind jene
Zahlen zugrunde zu legen, die aus der bei der
Österreichischen Ärztekammer zu führenden Ärz-
teliste (§§ 11 und 83 Abs. 3) am Tag der Beschluß-
fassung ersichtlich sind.

(9) Bei Abstimmungen sind die einer Ärztekam-
mer zustehenden Stimmen ungeteilt durch den Prä-
sidenten, im Falle seiner Verhinderung durch den
geschäftsführenden Vizepräsidenten, einer jeden
Kammer abzugeben. Bei der Wahl des Präsidenten,
der Vizepräsidenten oder des Finanzreferenten der
Österreichischen Ärztekammer sind auf Verlangen
auch nur eines Präsidenten oder Vizepräsidenten
einer Ärztekammer die Abstimmungen in der
Weise mit geteilten Stimmen durchzuführen, daß
jeder Präsident und jeder Vizepräsident mit so vie-
len Stimmen an der Abstimmung teilnimmt, als ihm
im Rahmen des Stimmengewichtes von seiner Ärz-
tekammer nach den Grundsätzen des Verhältnis-
wahlrechtes übertragen worden sind. (BGBl.
Nr. 229/1969, Art. I Z 13)

(10) Die Vorsitzenden der Bundessektionen
(§ 90) und die Vorsitzenden der Bundesfachgrup-
pen (§ 90) sind berechtigt, an den Vollversammlun-
gen teilzunehmen und Anträge zu stellen.

(11) §49 Abs. 6 ist auf die Vollversammlung
sinngemäß anzuwenden.

§ 87. In die Zuständigkeit der Vollversammlung
fallen:

1. die Wahl des Präsidenten, der Vizepräsiden-
ten und des Finanzreferenten; (BGBl.
Nr. 229/1969, Art. I Z 14)

2. die Beschlußfassung über den Rechenschafts-
bericht des Präsidenten und des Vorstandes
sowie über den Jahresvoranschlag und den
Rechnungsabschluß;

3. die Festsetzung einer Schlichtungsordnung;
4. die Festsetzung der Satzung, einer Geschäfts-

ordnung, einer Dienstordnung und einer
Umlagenordnung;

5. die Festsetzung des Beitrages zur Österreichi-
schen Ärztekammer;

6. die Beschlußfassung über Vorschläge auf
Änderung der das Wahlverfahren für die Ärz-
tekammern regelnden Durchführungsverord-
nung;

7. der Abschluß von Verträgen zur Regelung
der Beziehungen der Ärzte zu den Trägern
der Sozialversicherung (Verbände), sofern
hiedurch die Ärzte von zwei oder mehr Ärzte-
kammern berührt werden (§ 83 Abs. 2 Z 10);
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8. die Beschlußfassung in allen Angelegenheiten,
deren Entscheidung sich die Vollversamm-
lung vorbehalten hat oder die vom Vorstand
gemäß § 88 der Vollversammlung vorgelegt
werden.

D e r V o r s t a n d

§ 88. (1) Der Vorstand der Österreichischen Ärz-
tekammer hat aus dem Präsidenten, den Vizepräsi-
denten und so vielen weiteren Mitgliedern zu beste-
hen, daß die Ärztekammern mit weniger als 3000
Kammerangehörigen durch je ein Mitglied und die
Ärztekammern mit mehr als 3000 Kammerangehö-
rigen durch je zwei Mitglieder vertreten sind. Im
Falle der Verhinderung eines Mitgliedes ist die ent-
sendende Ärztekammer berechtigt, einen Stellver-
treter namhaft zu machen. Die Funktionsdauer der
Mitglieder des Vorstandes beträgt vier Jahre. Die
Mitglieder (Stellvertreter) des Vorstandes müssen
der Vollversammlung der Österreichischen Ärzte-
kammer angehören. Die Vorsitzenden der Bundes-
sektionen (§ 90) und die Vorsitzenden der Bundes-
fachgruppen (§ 90) sind berechtigt, an den Vor-
standssitzungen teilzunehmen und Anträge zu stel-
len. Binnen acht Tagen nach erfolgter Konstituie-
rung des Vorstandes hat der Präsident die Namen
und Anschriften der Vorstandsmitglieder dem Bun-
desministerium für Gesundheit und Umweltschutz
bekanntzugeben. (BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 15)

(2) Die Sitzungen des Vorstandes werden vom
Präsidenten einberufen und geleitet. Der Vorstand
ist beschlußfähig, wenn mindestens zwei Drittel sei-
ner Mitglieder anwesend sind. Jedes von den Ärzte-
kammern entsendete Mitglied hat eine Stimme. Der
Präsident und die Vizepräsidenten stimmen mit.
Die Übertragung des Stimmrechtes an den Präsi-
denten und die Vizepräsidenten durch die Ärzte-
kammer, der sie angehören, ist zulässig. Für die
Beschlüsse des Vorstandes ist die Zweidrittelmehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen erforder-
lich. Wenn ein Beschluß nicht stimmeneinhellig
gefaßt wurde, hat jedes Mitglied das Recht, die
Vorlage der behandelten Angelegenheit an die
nächste Vollversammlung der Österreichischen
Ärztekammer zur endgültigen Entscheidung zu
verlangen. Dieses Verlangen ist spätestens bis zum
Schluß der Sitzung anzumelden. (BGBl.
Nr. 229/1969, Art. I Z 16)

(3) In den Wirkungskreis des Vorstandes fallen
alle Angelegenheiten, die durch dieses Bundesge-
setz nicht einem anderen Organ ausdrücklich zuge-
wiesen sind.

(4) Im übrigen ist § 51 Abs. 3, 6 und 8 auf den
Vorstand der Österreichischen Ärztekammer sinn-
gemäß anzuwenden.

D e r P r ä s i d e n t

§ 89. (1) Der Präsident vertritt die Österreichi-
sche Ärztekammer nach außen. Ihm obliegt die

Vollziehung der Beschlüsse der Vollversammlung
und des Vorstandes. Der Präsident leitet die
Geschäfte und fertigt alle Geschäftsstücke. In allen
finanziellen Angelegenheiten der Österreichischen
Ärztekammer muß jede Ausfertigung vom Finanz-
referenten unter Beisetzung dieser Funktionsbe-
zeichnung mitgezeichnet werden.

(2) Der Präsident, die Vizepräsidenten und der
Finanzreferent werden von der Vollversammlung
aus ihrer Mitte sowie allfällige Referenten für
bestimmte Aufgaben in je einem Wahlgang für die
Dauer von vier Jahren gewählt. Hiebei sind der
Präsident und die Referenten mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen, die Vizepräsiden-
ten nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrech-
tes zu wählen. Für den Entzug des Vertrauens
durch die Vollversammlung ist die einfache Mehr-
heit erforderlich. Im Falle allgemeiner Kammer-
wahlen (§§ 45 und 46 in Verbindung mit 86 Abs. 3)
endet die Funktion des Präsidenten, der Vizepräsi-
denten und der Referenten mit der Konstituierung
der neuen Vollversammlung. (BGBl. Nr. 229/1969,
Art. I Z 17)

(3) Der Präsident wird im Falle seiner Verhinde-
rung von den Vizepräsidenten in der Folge ihrer
Wahl vertreten. Im Falle der Verhinderung des
Präsidenten und der Vizepräsidenten geht das
Recht zur Vertretung des Präsidenten auf das an
Lebensjahren älteste Mitglied der Vollversammlung
der Österreichischen Ärztekammer über. (BGBl.
Nr. 229/1969, Art. I Z 17)

(4) Der Präsident und die Vizepräsidenten der
Österreichischen Ärztekammer haben nach ihrer
Wahl in die Hand des Bundesministers für Gesund-
heit und Umweltschutz das Gelöbnis auf Einhal-
tung der Gesetze und die getreue Erfüllung ihrer
Obliegenheiten abzulegen. (BGBl. Nr. 229/1969,
Art. I Z 17)

(5) Im übrigen ist § 52 Abs. 2, 3 und 5 auf den
Aufgabenkreis und das Verhalten des Präsidenten
und der Vizepräsidenten sinngemäß anzuwenden.
(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 17)

(6) Auf die Wahl des Finanzreferenten und die
sonstigen Referenten sind die Grundsätze für die
Wahl des Präsidenten sinngemäß anzuwenden.
(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 17)

B u n d e s s e k t i o n e n u n d B u n d e s f a c h -
g r u p p e n

§ 90. (1) Zur Förderung der beruflichen, sozialen
und wirtschaftlichen Interessen der Ärzteschaft
können unter Bedachtnahme auf die Eigenart der
Berufsausübung einzelner Berufsgruppen bei der
Österreichischen Ärztekammer Bundessektionen
für die Turnusärzte, die praktischen Ärzte oder die
Fachärzte errichtet werden. Unter denselben Vor-
aussetzungen können für die Fachärzte einzelner
Sondergebiete Bundesfachgruppen gebildet wer-
den.
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(2) Die Aufgaben der Bundessektionen bestehen
in der Beratung der Organe der Österreichischen
Ärztekammer sowie in der Erstattung von Gutach-
ten an diese Organe in allen Angelegenheiten, die
die allgemeinen beruflichen, fachlichen, sozialen
und wirtschaftlichen Belange je der Turnusärzte,
der praktischen Ärzte sowie der Fachärzte berüh-
ren.

(3) Die Aufgaben einer Bundesfachgruppe beste-
hen in der Beratung der Organe der Österreichi-
schen Ärztekammer sowie in der Erstattung von
Gutachten an diese Organe in allen Angelegenhei-
ten, die die besonderen Belange der Fachärzte, die
dem gleichen Sonderfach der medizinischen Wis-
senschaft angehören, in beruflicher, fachlicher,
sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht berühren.

(4) Die Ärztekammern haben in jede Bundessek-
tion aus dem Kreis der Turnusärzte, der prakti-
schen Ärzte und der Fachärzte je zwei Mitglieder
zu entsenden. Die Mitglieder einer jeden Bundes-
sektion wählen je aus ihrer Mitte mit einfacher
Mehrheit den Obmann der Bundessektion und sei-
nen Stellvertreter. In gleicher Weise ist bei der Bil-
dung von Bundesfachgruppen zu verfahren.

(5) Nähere Vorschriften über die Bildung von
Bundessektionen und Bundesfachgruppen bei der
Österreichischen Ärztekammer sind durch die Sat-
zung zu erlassen. In der Satzung ist insbesondere
zu regeln:

1. der organisatorische Aufbau, die Bildung der
Delegiertenversammlungen und das Stimmen-
gewicht der Delegierten der einzelnen Ärzte-
kammern;

2. die Aufgabenkreise der Bundessektionen und
der Bundesfachgruppen;

3. die Wahl der Organe;
4. die Deckung der Kosten.

K a m m e r a m t

§ 91. (1) § 53 ist auf die Einrichtung und Füh-
rung eines Kammeramtes der Österreichischen
Ärztekammer, die Bestellung eines Kammeramtsdi-
rektors, seinen Aufgabenkreis, ferner auf die Rege-
lung der dienst-, besoldungs- und pensionsrechtli-
chen Verhältnisse der Angestellten und sonstigen
Hilfskräfte der Österreichischen Ärztekammer
durch eine Dienstordnung sinngemäß anzuwenden.

(2) § 55 über die Verschwiegenheitspflicht ist auf
das Personal der Österreichischen Ärztekammer
mit der Maßgabe anzuwenden, daß im gegebenen
Fall der Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz von einer solchen Verpflichtung zu
entbinden hat.

D e c k u n g d e r K o s t e n

§ 92. (1) Die Kosten, die aus der Geschäftsfüh-
rung der Österreichischen Ärztekammer erwach-
sen, sind von allen Ärztekammern im Verhältnis

der Anzahl der bei ihnen gemeldeten Kammerange-
hörigen in Form von Umlagen zu tragen. (BGBL
Nr. 229/1969, Art. I Z l8)

(2) Rückständige Umlagen und sonstige Beiträge
können nach dem W G 1950 eingebracht werden.

(3) Die vom Disziplinarrat und Disziplinarsenat
verhängten Ordnungsstrafen fließen der Österrei-
chischen Ärztekammer zu.

J a h r e s v o r a n s c h l a g u n d R e c h n u n g s -
a b s c h l u ß

§ 93. (1) Der Vorstand der Österreichischen Ärz-
tekammer hat alljährlich bis längstens 1. Dezember
einen Jahresvoranschlag für das nächste Jahr zu
erstellen und der Vollversammlung zur Beschluß-
fassung vorzulegen.

(2) Desgleichen hat der Vorstand den Rech-
nungsabschluß für das abgelaufene Kalenderjahr
bis längstens 30. Juni der Vollversammlung zur
Beschlußfassung vorzulegen.

W o h l f a h r t s f o n d s

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 19)

§ 94. (1) Auf Grund gleichlautender Beschlüsse
ihrer Vollversammlungen können zwei oder meh-
rere Ärztekammern übereinkommen, daß für ihre
Kammerangehörigen und deren Hinterbliebene ein
gemeinsamer Wohlfahrtsfonds bei der Österreichi-
schen Ärztekammer errichtet und betrieben wird.
Hiebei sind die §§ 62 bis 82 sinngemäß anzuwen-
den, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt
ist. Die Tätigkeit des gemeinsamen Wohlfahrts-
fonds kann sich auch nur auf die gemeinsame
Abdeckung eines Großschadensfalles erstrecken;
ein solcher Fall gilt als gegeben, wenn aus ein und
derselben Ursache zwei oder mehr Schadensfälle
mit lebenslangen Versorgungsleistungsverpflichtun-
gen eintreten und die gesamten versicherungsma-
thematischen Barwerte der dadurch ausgelösten
Grundleistungen das 666fache der Grundleistung
im Bereich einer Ärztekammer übersteigen. (BGBl.
Nr. 229/1969, Art. I Z 20; BGBl. Nr. 460/1974,
Art. I Z 26)

(2) Die Verwaltung des Wohlfahrtsfonds obliegt
einem Verwaltungsausschuß, der von den an der
Einrichtung beteiligten Kammern zu bilden ist. Der
Verwaltungsausschuß besteht aus einem Obmann,
einem Stellvertreter und weiteren Mitgliedern. Der
Obmann und sein Stellvertreter werden vom Ver-
waltungsausschuß mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen aus seiner Mitte
gewählt. (BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 20)

(3) Gegen Beschlüsse des Verwaltungsausschus-
ses steht dem davon Betroffenen die Beschwerde an
einen Berufungsausschuß zu. Der Berufungsaus-
schuß wird von den an der Einrichtung beteiligten
Kammern gebildet. Er besteht aus einem Obmann,
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einem Stellvertreter und weiteren Mitgliedern. Der
Obmann und sein Stellvertreter werden vom Beru-
fungsausschuß mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen aus seiner Mitte gewählt.

(4) Die Österreichische Ärztekammer kann die
Geschäftsführung des Wohlfahrtsfonds einer der
beteiligten Kammern übertragen. (BGBl.
Nr. 229/1969, Art. I Z 20)

(5) Sofern für Beschlüsse in den §§ 62 bis 82 die
Genehmigung der Landesregierung vorgesehen ist,
tritt an deren Stelle der Bundesminister für
Gesundheit und Umweltschutz.

2. Abschnitt

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 21)

D i s z i p l i n a r v e r f a h r e n

§ 95. (1) Ärzte machen sich eines Disziplinarver-
gehens schuldig, wenn sie

1. das Ansehen der österreichischen Ärzteschaft
durch ihr Verhalten der Gemeinschaft, den
Patienten oder den Kollegen gegenüber
beeinträchtigen, oder

2. die Berufspflichten verletzen, zu deren Ein-
haltung sie sich anläßlich der Promotion zum
Doctor medicinae universae verpflichtet
haben oder zu deren Einhaltung sie nach die-
sem Bundesgesetz oder nach anderen gesetzli-
chen Vorschriften verpflichtet sind.

(2) Ärzte machen sich jedenfalls eines Diszipli-
narvergehens schuldig, wenn sie eine oder mehrere
strafbare Handlungen vorsätzlich begangen haben
und deswegen von einem inländischen Gericht zu
einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten
oder zu einer Geldstrafe von mehr als 180 Tages-
sätzen verurteilt worden sind. (BGBl.
Nr. 140/1983, Art. I Z l)

(3) Der disziplinären Verfolgung steht der
Umstand nicht entgegen, daß die gleiche Handlung
oder Unterlassung auch von einem Gericht oder
einer Verwaltungsbehörde zu ahnden ist. (BGBl.
Nr. 460/1974, Art. I Z 28)

(4) Die Verfolgbarkeit eines Disziplinarverge-
hens erlischt durch Verjährung, wenn der Diszipli-
naranwalt nicht innerhalb von fünf Jahren vom
Zeitpunkt der Handlung oder Unterlassung die
Anzeige erstattet hat. (BGBl. Nr. 460/1974, Art. I
Z 28)

(5) Auf praktische Ärzte und Fachärzte, die
ihren Beruf im Rahmen eines Dienstverhältnisses
bei einer Gebietskörperschaft oder einer anderen
Körperschaft öffentlichen Rechts ausüben, sind die
Vorschriften über das Disziplinarverfahren hin-
sichtlich ihrer dienstlichen Tätigkeit und der damit
verbundenen Berufspflichten nicht anzuwenden.
Die Dienststelle solcher Ärzte ist jedoch verpflich-
tet, die von der Österreichischen Ärztekammer

erstattete Anzeige in Behandlung zu nehmen und
ihr das Verfügte mitzuteilen. (BGBl. Nr. 460/1974,
Art. I Z 28)

(6) Auf die in Ausbildung zum praktischen Arzt
oder Facharzt befindlichen Ärzte (§ 2 Abs. 3) sind
die Vorschriften über das Disziplinarverfahren
nach diesem Bundesgesetz anzuwenden. (BGBl.
Nr. 460/1974, Art. I Z 28)

§ 96. (1) Über Disziplinarvergehen erkennt der
Disziplinarrat der Österreichischen Ärztekammer.

(2) Im Rahmen des Disziplinarrates der Österrei-
chischen Ärztekammer ist zur Durchführung der
Disziplinarverfahren für den Bereich eines jeden
Oberlandesgerichtssprengels je eine Disziplinar-
kommission einzurichten.

(3) Jede Disziplinarkommission besteht aus dem
Vorsitzenden, der rechtskundig sein muß und auf
Vorschlag des Vorstandes der Österreichischen
Ärztekammer vom Bundesminister für Gesundheit
und Umweltschutz bestellt wird, sowie aus zwei
ärztlichen Beisitzern, die vom Vorstand der Öster-
reichischen Ärztekammer bestellt werden. Für den
Vorsitzenden sind gleichzeitig zwei Stellvertreter,
die rechtskundig sein müssen, auf Vorschlag des
Vorstandes der Österreichischen Ärztekammer
vom Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz und für die beiden Beisitzer gleichzeitig vier
Stellvertreter vom Vorstand der Österreichischen
Ärztekammer zu bestellen. Mitglieder des Vorstan-
des der Österreichischen Ärztekammer dürfen
einer Disziplinarkommission nicht angehören.

(4) Die ärztlichen Beisitzer haben vor Antritt
ihrer Tätigkeit in die Hand des Vorsitzenden ein
Gelöbnis auf die gewissenhafte und unparteiische
Erfüllung ihrer Pflichten abzulegen.

(5) Die Mitglieder des Disziplinarrates versehen
ihre Aufgabe ehrenamtlich, doch sind ihnen die
notwendigen Barauslagen von der Österreichischen
Ärztekammer zu ersetzen. Die Amtsdauer der Mit-
glieder des Disziplinarrates ist gleich jener des Vor-
standes der Österreichischen Ärztekammer.

(6) Die einzelnen Disziplinarkommissionen des
Disziplinarrates sind ermächtigt, soweit dies zur
Vermeidung unnötiger Kosten und zur rascheren
Durchführung der Verfahren angezeigt ist, ihre
Tätigkeit in den Räumlichkeiten der Ärztekammer
auszuüben, der der Beschuldigte angehört.

§ 97. Die Anzeige der Disziplinarvergehen sowie
die Vertretung der Anzeige beim Disziplinarrat
obliegt dem Disziplinaranwalt, der rechtskundig
sein muß. Auf Weisung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz oder des Präsiden-
ten der Österreichischen Ärztekammer ist der Dis-
ziplinaranwalt verpflichtet, die Disziplinaranzeige
zu erstatten und Rechtsmittel zu ergreifen. Der
Disziplinaranwalt und drei Stellvertreter sind vom
Vorstand zu bestellen.
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§ 98. (1) Gegen das Erkenntnis des Disziplinar-
rates sowie gegen einen Beschluß, mit dem die Ein-
leitung des Disziplinarverfahrens abgelehnt wird,
kann binnen zwei Wochen Berufung erhoben wer-
den. Zur Erhebung der Berufung ist neben dem
Beschuldigten auch der Disziplinaranwalt berech-
tigt.

(2) Die Berufung, die begründet sein muß, ist
beim Disziplinarrat einzubringen. Mit dem Vollzug
der Disziplinarstrafe ist bis zur Entscheidung des
Disziplinarsenates auszusetzen.

(3) Über die Berufung erkennt in oberster
Instanz der Disziplinarsenat beim Bundesministe-
rium für Gesundheit und Umweltschutz. Der Diszi-
plinarsenat besteht aus einem Richter als Vorsitzen-
den, zwei Beamten des Bundesministeriums für
Gesundheit und Umweltschutz, von denen der eine
rechtskundig und der andere Amtsarzt sein muß,
sowie aus zwei weiteren Beisitzern, die vom Vor-
stand der Österreichischen Ärztekammer aus dem
Kreis der Kammerangehörigen bestellt werden
(§ 104 Abs. 6 Z 3). Für den Vorsitzenden und die
Beisitzer sind Stellvertreter zu bestellen.

(4) Der Vorsitzende sowie die Mitglieder des
Disziplinarsenates und deren Stellvertreter, mit
Ausnahme der vom Vorstand der Österreichischen
Ärztekammer bestellten Beisitzer, werden vom
Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz
bestellt. Der Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz hat bei der Bestellung des Vorsitzen-
den das Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Justiz herzustellen. Die Funktionsdauer der Mit-
glieder des Disziplinarsenates und deren Stellver-
treter beträgt vier Jahre.

(5) Für die Vertretung der Disziplinaranzeige
vor dem Disziplinarsenat hat der Bundesminister
für Gesundheit und Umweltschutz nach Anhörung
der Österreichischen Ärztekammer einen Diszipli-
naranwalt, der rechtskundig sein muß, und einen
Stellvertreter für diesen zu bestellen.

§ 99. (1) Die Mitglieder des Disziplinarsenates
sind in Ausübung ihres Amtes an keine Weisungen
gebunden. Die Erkenntnisse des Disziplinarsenates
unterliegen nicht der Aufhebung oder Abänderung
im Verwaltungsweg.

(2) Die ärztlichen Beisitzer des Disziplinarsena-
tes haben vor Antritt ihrer Tätigkeit in die Hand
des Vorsitzenden ein Gelöbnis auf die gewissen-
hafte und unparteiische Erfüllung ihrer Pflichten
abzulegen.

(3) Die Mitglieder des Disziplinarsenates verse-
hen ihre Aufgabe ehrenamtlich. Hinsichtlich der
Vergütung von Barauslagen der Mitglieder des
Disziplinarsenates sowie deren Stellvertreter und
des Disziplinaranwaltes ist § 96 Abs. 5 anzuwen-
den.

§ 100. (1) Soweit sich aus diesem Bundesgesetz
nicht anderes ergibt, sind die Vorschriften der
Dienstpragmatik, RGBl. Nr. 15/1914, betreffend
das Disziplinarverfahren, mit Ausnahme der
Bestimmungen, die ein Beamtenverhältnis voraus-
setzen, sinngemäß anzuwenden.

(2) Nähere Vorschriften für das Verfahren vor
dem Disziplinarrat und dem Disziplinarsenat hat
der Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz durch Verordnung zu erlassen.

§ 101. (1) Disziplinarstrafen sind:
1. der schriftliche Verweis;
2. Geldstrafen bis zur Höhe der fünfundsiebzig-

fachen Umlage (§ 92 Abs. 1);
3. Untersagung der Berufsausübung.

(BGBl. Nr. 140/1983, Art. I Z 2)

(2) Die Strafe nach Abs. 1 Z 3 darf im Falle eines
Disziplinarvergehens nach § 95 Abs. 2 höchstens
auf die Zeit von fünf Jahren verhängt werden. In
den übrigen Fällen darf die Strafe nach Abs. 1 Z 3
höchstens für die Dauer eines Jahres, das erste Mal
höchstens für die Dauer von drei Monaten ver-
hängt werden. Bei praktischen Ärzten und Fachärz-
ten, die ihren Beruf im Rahmen eines Dienstver-
hältnisses bei einer Gebietskörperschaft ausüben,
bezieht sich die Untersagung der Berufsausübung
nach Abs. 1 Z 3 nicht auf die Ausübung des ärztli-
chen Berufes im Zusammenhang mit den Dienst-
pflichten des Arztes. (BGBl. Nr. 140/1983, Art. I
22)

(3) Die Disziplinarstrafen nach Abs. 1 Z 2 und 3
können bedingt unter Festsetzung einer Bewäh-
rungsfrist von einem bis zu drei Jahren verhängt
werden, sofern der Beschuldigte bisher keine
andere Disziplinarstrafe als einen schriftlichen Ver-
weis erlitten hat oder eine erhaltene Strafe dieser
Art bereits getilgt ist.

(4) Jede in Rechtskraft erwachsene Disziplinar-
strafe ist in ein vom Vorstand der Österreichischen
Ärztekammer zu führendes Disziplinarregister ein-
zutragen (§ 83 Abs. 5). Den Präsidenten der Ärzte-
kammern in den Bundesländern sind Abschriften
der Vormerkung, die Kammerangehörige ihrer
Kammern betreffen, zu übermitteln. Von der Diszi-
plinarstrafe nach Abs. 1 Z 3 sind die zuständige
Bezirksverwaltungsbehörde sowie das Amt der
Landesregierung zu verständigen. Sofern es im
Interesse der Wahrung des Ansehens der österrei-
chischen Ärzteschaft und der Einhaltung der
Berufspflichten gelegen ist, kann im Disziplinarer-
kenntnis auf Veröffentlichung des gesamten Diszi-
plinarerkenntnisses in den Mitteilungen der zustän-
digen Ärztekammer oder auch in der Österreichi-
schen Ärztezeitung erkannt werden. (BGBl.
Nr. 140/1983, Art. I Z 3)

(5) Auf Ansuchen des Bestraften hat der Diszipli-
narrat die Tilgung einer Disziplinarstrafe zu verfü-
gen, wenn die Verhängung der Strafe mindestens
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fünf Jahre zurückliegt und der Bestrafte innerhalb
dieser Zeit keines neuerlichen Disziplinarvergehens
schuldig erkannt worden ist. Gegen eine abwei-
sende Entscheidung des Disziplinarrates kann der
Betroffene binnen zwei Wochen beim Disziplinar-
senat die Berufung erheben. § 98 Abs. 2 ist anzu-
wenden.

§ 102. (1) Die vom Disziplinarrat bzw. vom Dis-
ziplinarsenat festgesetzten Kosten sind im Falle
eines Schuldspruches vom Bestraften, im Falle eines
Freispruches von der Österreichischen Ärztekam-
mer zu tragen. Die Kosten sind unter Berücksichti-
gung der für das Verfahren aufgewendeten Barbe-
träge und der besonderen Verhältnisse des Falles,
bei einem Schuldspruch unter Bedachtnahme auf
die Vermögensverhältnisse des Beschuldigten nach
freiem Ermessen festzusetzen.

(2) Die verhängten Geldstrafen sowie die vom
Bestraften zu tragenden Kosten des Disziplinarver-
fahrens können nach dem W G 1950 eingebracht
werden.

(3) Die Kanzleigeschäfte des Disziplinarrates
und des Disziplinarsenates sind von der Österrei-
chischen Ärztekammer zu führen. Die Kosten für
diese Tätigkeit sind, sofern in diesem Bundesgesetz
nicht anders bestimmt ist, von der Österreichischen
Ärztekammer zu tragen.

O r d n u n g s s t r a f e n

§ 103. (1) Der Vorstand der Österreichischen
Ärztekammer kann gegen Kammerangehörige
wegen Vernachlässigung der ihnen gegenüber der
Österreichischen Ärztekammer obliegenden Pflich-
ten Ordnungsstrafen bis zur Höhe von 2000 S ver-
hängen.

(2) Das gleiche Recht steht den Vorsitzenden
einer Disziplinarkommission und des Disziplinarse-
nates zu.

(3) Vor der Verhängung der Ordnungsstrafe ist
dem Betroffenen gemäß § 45 AVG 1950 Gelegen-
heit zu geben, sich schriftlich oder mündlich zu
rechtfertigen.

(4) Gegen die Verhängung einer Ordnungsstrafe
kann der Betroffene beim Disziplinarsenat binnen
zwei Wochen die Berufung erheben. Der Diszipli-
narsenat entscheidet endgültig. § 98 Abs. 2 ist anzu-
wenden.

C. Aufsichtsrecht

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 22)

§ 104. (1) Die Ärztekammern in den Bundeslän-
dern unterstehen der Aufsicht der örtlich zuständi-
gen Landesregierung. Die Österreichische Ärzte-
kammer untersteht der Aufsicht des Bundesmini-
sters für Gesundheit und Umweltschutz.

(2) Die von den Ärztekammern in den Bundes-
ländern beschlossenen Satzungen, Geschäftsord-
nungen, Dienst-, Bezugs- und Pensionsordnungen,
die Jahresvoranschläge, die Rechnungsabschlüsse
sowie die Umlagen- und Beitragsordnungen bedür-
fen für ihre Wirksamkeit der Genehmigung der ört-
lich zuständigen Landesregierung. Die Genehmi-
gung ist zu erteilen, wenn die zu genehmigenden
Akte diesem Bundesgesetz nicht widersprechen.
Die genehmigten Akte sind in den Mitteilungen der
Ärztekammern unter Angabe des Zeitpunktes ihres
Inkrafttretens kundzumachen; sie werden unbe-
schadet der Abs. 4 und 5 mit dem Datum der
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wirk-
sam. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die
Aufsichtsbehörde nicht innerhalb von drei Monaten
nach Einlangen des Beschlusses hierüber entschei-
det.

(3) Die von der Österreichischen Ärztekammer
beschlossene Satzung, Geschäftsordnung, Dienst-,
Bezugs- und Pensionsordnung, die Umlagen- und
Beitragsordnung, ferner der Jahresvoranschlag
sowie der Rechnungsabschluß bedürfen für ihre
Wirksamkeit der Genehmigung des Bundesmini-
sters für Gesundheit und Umweltschutz. Die
Genehmigung ist zu erteilen, wenn die zu genehmi-
genden Akte diesem Bundesgesetz nicht widerspre-
chen. Die genehmigten Akte sind in der Österrei-
chischen Ärztezeitung kundzumachen; sie werden
unbeschadet der Abs. 4 und 5 mit dem Datum der
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wirk-
sam. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die
Aufsichtsbehörde nicht innerhalb von drei Monaten
nach Einlangen des Beschlusses hierüber entschei-
det.

(4) Als Zeitpunkt für die Wirksamkeit der von
den Ärztekammern erlassenen Umlagenordnungen
und der Festsetzung des Beitrages für einen
gemeinsamen Wohlfahrtsfonds bei der Österreichi-
schen Ärztekammer (§ 94) gilt ungeachtet des Zeit-
punktes der Genehmigung durch die Aufsichtsbe-
hörde jedenfalls der 1. Jänner des Kalenderjahres,
für welches die Umlagenordnung erlassen bzw. der
Beitrag festgesetzt wurde.

(5) Änderungen der Beitragsordnung oder der
Satzung des Wohlfahrtsfonds treten ohne Rück-
sicht auf den Zeitpunkt der Genehmigung durch
die Aufsichtsbehörde im Hinblick auf die damit
verbundenen geänderten Beitrags- und Leistungs-
verpflichtungen mit dem von der Vollversammlung
bestimmten Zeitpunkt, der jedoch nicht vor dem
1. Jänner des vorangegangenen Kalenderjahres lie-
gen darf, in Kraft.

(6) Der Genehmigung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz bedarf die Bestel-
lung

1. der beiden weiteren ärztlichen Mitglieder der
Disziplinarkommission und deren Stellvertre-
ter (§ 96 Abs. 3);
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2. des Disziplinaranwaltes und seiner Stellvertre-
ter beim Disziplinarrat (§ 97);

3. der beiden weiteren Beisitzer aus dem Stand
der Ärzte beim Disziplinarsenat und ihrer
Stellvertreter (§ 98 Abs. 3).

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Bestel-
lung diesem Bundesgesetz nicht widerspricht.

(7) Beschlüsse der Organe der Ärztekammern in
den Bundesländern bzw. der Österreichischen Ärz-
tekammer, die gegen dieses Bundesgesetz versto-
ßen, sind von der zuständigen Aufsichtsbehörde
aufzuheben.

(8) Die Organe der Ärztekammern in den Bun-
desländern sowie die Organe der Österreichischen
Ärztekammer sind von der zuständigen Aufsichts-
behörde ihres Amtes zu entheben, wenn sie ihre
Befugnisse überschreiten, ihre Aufgaben vernach-
lässigen oder wenn sie beschlußunfähig werden. Im
letzteren Fall hat die Landesregierung für die Ärz-
tekammer bzw. der Bundesminister für Gesundheit
und Umweltschutz für die Österreichische Ärzte-
kammer einen Regierungskommissär zu ernennen,
der die Geschäfte weiterzuführen und umgehend
Neuwahlen anzuordnen hat. Der Regierungskom-
missär ist aus dem Kreis der Beamten der Aufsichts-
behörde zu bestellen. Ihm ist ein zweigliedriger
Beirat aus dem Kreis der Kammerangehörigen zur
Seite zu stellen. Die aus der Bestellung eines Regie-
rungskommissärs einem Bundesland bzw. dem
Bund erwachsenden Kosten sind von der betreffen-
den Ärztekammer bzw. von der Österreichischen
Ärztekammer zu tragen.

(BGBl. Nr. 229/1969, Art. I Z 21)

III. HAUPTSTÜCK

Sozialrechtliche Bestimmungen

§ 105. (Grundsatzbestimmung) (1) Den in Be-
rufsausbildung stehenden Ärzten (§ 2 Abs. 3) ist für
ihre Tätigkeit ein angemessenes Entgelt zu entrich-
ten. Die von der ausbildenden Anstalt gewährte
freie oder teilfreie Station kann auf das Entgelt
angerechnet werden. (BGBL Nr. 50/1964, Art. I
Z 23)

(2) In Krankenanstalten sind so viele Ärzte zu
beschäftigen, daß höchstens auf je 20 Spitalsbetten
ein in Ausbildung zum praktischen Arzt stehender
Arzt (§2 Abs. 3) entfällt. (BGBl. Nr. 660/1983,
Art. I Z 16)

§ 106. (1) § 105 gilt als Grundsatzbestimmung im
Sinne des Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG. Er tritt in jedem
Bundesland gleichzeitig mit den in dem betreffen-
den Bundesland erlassenen Ausführungsgesetzen in
Kraft.

(2) Die Ausführungsgesetze der Bundesländer
sind binnen sechs Monaten zu erlassen (Art. 15
Abs. 6 B-VG).

IV. HAUPTSTÜCK

Schlußbestimmungen

§ 107. Der Schriftwechsel der Ärztekammern
und der Österreichischen Ärztekammer mit den
öffentlichen Behörden und Ämtern ist von den
Stempel- und Rechtsgebühren befreit.

S t r a f b e s t i m m u n g e n

(BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 26)

§ 108. (1) Wer eine im § 1 Abs. 2 und 3
umschriebene Tätigkeit ausübt, ohne hiezu nach
diesem Bundesgesetz oder nach anderen gesetzli-
chen Vorschriften berechtigt zu sein, begeht, sofern
die Handlung nicht gerichtlich strafbar ist, eine
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis
zu 30000 S zu bestrafen.

(2) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen
den im

§ 2 Abs. 1 bis 3,
§3,
§ 11 Abs. 2 und 8,
§ 16 Abs. 5 dritter Satz,
§ 18 Abs. 2 und 6,
§ 19 Abs. 3,
§20,
§21,
§ 22 Abs. 1,
§25,
§ 26 Abs. 1,
§•28,
§ 29 Abs. 1,
§ 33 zweiter Satz oder
§36

enthaltenen Anordnungen und Verboten zuwider-
handelt, begeht, sofern die Tat nicht gerichtlich
strafbar ist, eine Verwaltungsübertretung und ist
mit Geldstrafe bis zu 30000 S zu bestrafen.

(3) Wer den Anordnungen zuwiderhandelt, die
in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen
Verordnungen enthalten sind, begeht, sofern die
Handlung nicht gerichtlich strafbar ist, eine Ver-
waltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu
30000 S zu bestrafen.

(BGBl. Nr. 425/1975, Art. I Z 7)

§ 109. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesge-
setzes ist der Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz, hinsichtlich des § 15 Abs. 2 im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für soziale
Verwaltung betraut. (BGBl. Nr. 660/1983, Art. I
Z 17)

(2) Mit der Vollziehung aller Angelegenheiten,
die gemäß Art. 11 Abs. 1 Z 2 B-VG und Art. 12
Abs. 1 Z 1 B-VG in die Kompetenz der Länder fal-
len, ist die zuständige Landesregierung betraut.

(3) Hinsichtlich der §§ 105 und 106 ist der Bun-
desminister für Gesundheit und Umweltschutz mit
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der Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß
Art. 15 Abs. 6 B-VG betraut.

(BGBl. Nr. 460/1974, Art. I Z 31)

Anlage 2

Übergangsrecht zum Ärztegesetz 1984

Artikel I

(1) Der Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz kann nach Anhörung der Österrei-
chischen Ärztekammer die Berechtigung zur Aus-
übung des ärztlichen Berufes in Österreich unter
Nachsicht von den Erfordernissen des § 3 Abs. 2
2 3 und des Abs. 3 an Personen erteilen, die den im
§ 2 a angeführten Voraussetzungen entsprechen,
das Doktorat der gesamten Heilkunde erworben
haben und in ihren Herkunftsländern zur Aus-
übung des ärztlichen Berufes zugelassen waren.
(BGBl. Nr. 169/1952, Art. I Z 2; BGBl. Nr. 50/
1964, Art. I Z 25)

(2) Die Berechtigung zur Ausübung des ärztli-
chen Berufes, die unter Nachsicht vom Erfordernis
des § 3 Abs. 2 Z 3 erteilt wurde, erlischt, wenn der
solcherart zur Ausübung des ärztlichen Berufes
zugelassene Arzt nicht bis zum 31. Dezember 1955
die Nostrifizierung seines ausländischen Doktor-
diploms nachweisen kann. (BGBl. Nr. 17/1955,
Art. I; BGBl. Nr. 50/1964, Art. I Z 25)

(3) Die unter diese Bestimmungen fallenden Per-
sonen sind zur Ausübung des ärztlichen Berufes auf
einem Fachgebiet jedoch nur dann berechtigt, wenn
sie den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften über die Ausbildung und die Anerken-
nung zum Facharzt entsprechen. (BGBl.
Nr. 169/1952, Art. I Z 2)

(4) Der Anwendung der Abs. 1 und 2 auf Perso-
nen, die den Voraussetzungen des § 2 a entspre-
chen, steht der Erwerb der österreichischen Staats-
bürgerschaft, gleichgültig, ob er vor oder nach dem
2. September 1952 erfolgt ist, nicht entgegen.
(BGBl. Nr. 169/1952, Art. I Z 2)

Artikel II (Zu den §§ 3 bis 5)

Am 1. März 1964 bestehende Berechtigungen
zur postpromotionellen Ausbildung von Ärzten

sowie zur Ausübung des ärztlichen Berufes bleiben
unberührt. (BGBl. Nr. 50/1964, Art. II Z 2)

Artikel III

(1) Die am 1. Mai 1949 zur Ausübung des ärztli-
chen Berufes berechtigten Ärzte haben sich binnen
zwölf Wochen nach diesem Tag bei der nach ihrem
Berufssitz zuständigen Ärztekammer zur Eintra-
gung in die Ärzteliste persönlich oder schriftlich zu
melden; kommen sie dieser Verpflichtung nicht
nach, so gilt ihre Berechtigung mit dem Ablauf der
bezeichneten Frist als erloschen. Die vom Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung bisher gemäß
§ 11 der Reichsärzteordnung erteilten Ausnahme-
genehmigungen berechtigen unter der Vorausset-
zung zur weiteren Ausübung des Arztberufes, daß
die in Betracht kommenden Personen bis 1. Juli
1954 die Nostrifizierung ihres ausländischen Dok-
tordiploms nachweisen. Der Landeshauptmann
(Bürgermeister der Stadt Wien) hat das Erlöschen
der Berechtigung mittels Bescheid festzustellen.
(BGBl. Nr. 129/1951, Art. 1; BGBl. Nr. 119/1952,
Art. 1)

(2) Die nach älteren Vorschriften erworbene
Berechtigung der Doktoren der Medizin, der
Magister oder Patrone der Chirurgie, der Wund-
oder Geburtsärzte zur Ausübung des ärztlichen
Berufes nach Maßgabe des Ausmaßes dieser
Berechtigung, ferner die dieser Berechtigung ent-
sprechende Titelführung wird durch das ÄrzteG
nicht berührt. Abs. 1 ist jedoch anzuwenden.

(3) Durch das ÄrzteG werden gesetzliche Son-
derregelungen, insbesondere für den Bereich der
Sozialversicherung, nicht berührt. Dies gilt auch
für die im Rahmen des Abschnittes II des Sechsten
Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes, BGBl. Nr. 189/1955, abgeschlossenen Ver-
träge (Gesamtverträge). (BGBl. Nr. 50/1964, Art. I
Z 24)

Artikel IV (Zu § 64 Abs. 1 und 2 und zu § 71)

Die am 31. Mai 1969 nach der in diesem Zeit-
punkt in Geltung gestandenen Satzung erworbenen
Ansprüche und Anwartschaften auf Fondsleistun-
gen im Sinne des §64 Abs. 1 und 2 und des §71
bleiben unberührt. (BGBl. Nr. 229/1969, Art. II
Z l)



2150


